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Lokales und Kommunales-
Wiesbadener Zrühjahrs-Rennen.

Wie bekannt, ist das diesjährige erste Frühjahrs-
Rennen , das im April stattfinden sollte, ans den 12.
und 15. Mai verschoben worden und geht somit dem
Frühjahrs -Meeting , das ans den 24. und 26. Mai fest¬
gesetzt ist, unmittelbar voraus.

Somit fällt das Meeting in die diesjährige Wies¬
badener Kaiserwoche, also in die Tage vom 13.
bis 18. Mai , die an und für sich schon einen
ganz erheblichen Verkehr durch die Anwesenheit Ihrer
Majestäten unserer Residenzstadt zuführen . In diesen
Tagen setzt aber auch unser Kurleben nach des Winters
Abschied nnt neuer Kraft eiu und die Schönheiten un¬
serer Stadt und ihrer prachtvollen Umgebung, mit
ihren stolzen Taunuswäldern lassen Wiesbaden ganz
besonders reizvoll erscheinen. Der Strom der Kurgäste
und Naturfreunde , die gerade im Frühjahr Heilung
und Erholung suchen, wächst alljährlich. Auch der
Renn -Klnb hat dem wachsenden Interesse für den
Renn Sport Rechnung getragen und hat auf Wunsch
vieler auswärtiger Sportfreunde für jeden der 4 Früh¬
jahrs -Renntage einen Sonderzug von Köln und von
Frankfurt a. M . nach Bahnhof Erbenheim (Rennbahn
Wiesbaden ) bei der Eisenbahnverwaltung beantragt.

Auch in diesem Falle hat die Eisenbahn -Direktion,
wie bei allen früheren Rennen , großes Entgegen¬
kommen gezeigt und es möglich gemacht, daß die ge-
nannten Sonderzüge trotz der starken Besetzung der
fraglichen Eisenbahnlinien mit Zügen nach Wunsch an-
gcordnet wurden.

Die Fahrzeiten der Sonderzüge von Köln sind:
Köln Hanptbahnhof ab 11.03 Uhr,' Bonn an 11.38

Uhr ) ab 1l.40 Uhr, Godesberg an 11.50 Uhr, ab 11.61
Uhr ) Koblenz an 12.40 Uhr, ab 12.44 Uhr, Bingerbrück
an 1.39 Uhr, ab 1.40 Uhr ) Bingen an 1.44 Uhr, ab 1.45
Uhr, Mainz 2.12 Uhr, ab 2.17 Uhr ) Erbenheim an
2.38 Uhr.

Die Fahrzeiten des Sonderzuges von Frankfurt
a. M . sind Frankfurt Hanptbahnhof ab 1.50 Uhr)
Höchst an 2.12 Uhr ) Mainz -Kastel ab 2.38 Uhr ) Erben¬
heim 2.55 Uhr.

Der Kölner Sonderzug besteht ans Dnrchgangs-
wagen und enthält einen Speisewagen.

In Ergänzung des Artikels über die Sonderzüge Köln-
Erbenheim und Frankfurt a. M.-Erbenheim, gelegentlich
der vier Renntage unserer diesjährigen Frühjahrs -Rennen,
teilen wir in folgendem die Fahrpreise der Sonderzüge mit:

Sonderzng Köln-Erbcnheim:
1.- 3. Klasse, Durchgangswagen

1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.
Köln ab 11.08 Uhr JI,  10.80 0.70 4.50
Bonn ab 11.40 JI  9 .20 5.70 3.90
Godesberg ab 11.51 Ji  8 .80 5.20 3.30
Coblenz ab 12.44 JI  6 .20 3.00 2.50
Bingerbrück ab 1.40 JI  2 .60 1.60 1.15
Bingen ab 1.45 JI  2 .50 1.50 1.05
Mainz ab 2.17
Erbenheim an 2.38.

JI  0 .95 0.50 0.40

Sonderzug Frankfurt-Erbenheim:
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.

Frankfurt ab 1.50 JI  2 .10 1.30 0.90
Höchst ab 2.12 JI  1 .70 1.05 0.70
Mainz -Kastel ab 2.38
Erbenheim atl 2.55.

JI  0 .55 0.35 0.25

Im Vergleiche mit den Preise der fahrplanmäßigen
Züge sind diejenigen der Sonderzüge erheblich billiger,
und zwar bis zu 4« Prozent . Berücksichtigenwir auch die
angenehme Beförderung mit diesen Sonderzügen , die nur
an den genannten Stationen halten — der Sonderzug von
Köln besteht überdies nur aus Durchgangswagen und ent¬
hält einen Speisewagen — so bedürfen dieselben einer wei¬
teren Empfehlung nicht.

Lin haarsträubender Zoll von Wertzuwachssteuer,
der verdient , als Schulbeispiel der Öffentlichkeit un¬
terbreitet zu werden, spielt sich eben in Wiesbaden
ab. Ein Gärtner ans Sonnenberg hatte auch in Wies¬
badener Gemarkung Grundstücke, die aus einer Erb-
schaftsmasse herstammten . Sein Erbteil an diesen
Grundstücken, das Vs betrug , wurde zu 23 000 Ji ver¬
äußert , war jedoch hypothekarisch mit 21000 Ji be¬
lastet, so daß, wie man sagt, Null von Null ausging.
Nach dem Verkauf wurde er anfgefordert , eine Wert-
znwachssteuererklärung abzugeben. In seiner Uner¬
fahrenheit ließ er diese Aufforderung unbeachtet, da
er der Auffassung war , daß er eine Wertzuwachssteuer
nicht zu bezahlen habe, weil ein Wertzuwachs über¬
haupt nicht vorhanden war . Er sollte bald eines Besse¬
ren belehrt werden . Dadurch, daß er sich nicht ver¬
anlagte , wurde er durch einen Steuerbescheid zu einer
Wertzuwachssteuer von über 3000 Ji  herangezogen.
Der Mann versäumte auch gegen diesen Bescheid recht¬
zeitig Einspruch einzulegen , da er in schriftlichen Sa¬
chen unbewandert ist und außerdem eine Veranlagung
zur Wertzuwachssteuer in dieser Höhe für ein Ding
der Unmöglichkeithielt . Durch das Versäumnis wurde
die Veranlagung rechtskräftig und nun begann die
Leidenszeit des Mannes , der sich schwer um seine
Existenz plagen mutz. Er lebt in sehr bedürftigen Ver¬
hältnissen, seine Familie und sich muß er durch seiner
Hände Arbeit ernähren . Das , was ihm noch übrig
bleibt, wird ihm schon seit längerer Zeit durch Pfändun¬
gen weggenommen. Nun hatte sich der betreffende
Gärtner einige Morgen Grundstücke gepachtet und dar¬
auf Erdbeerplantagen angelegt, die ihm im Vorjahr
einen Ertrag von ca. 3000 Ji  erbrachten . Vor einigen
Tagen ist ihm nun auch der Ertrag dieser Grundstücke
durch die Stadtgemeinde Wiesbaden gepfändet wor¬
den. Auf diese Art und Weise kommt der Mann , der
bereits Hunderte von Mark an Arbeitslöhnen , unge¬
rechnet seine eigene Tätigkeit für die Erdbeerkulturen
aufgewandt hat, um den ganzen Lohn seiner harten
Arbeit . Denn von den Erträgnissen dieser Erdbeer-
kulturen muß er sich und seine Familie ein ganzes
Jahr lang unterhalten.

Es liegt uns nun ganz fern , mit der Veröffent¬
lichung dieses haarsträubenden Falles von Wertzn-
wachssteuer der Stadtgemeinde Borwürfe zu machen.
Sie muß die gesetzlichen Vorschriften beachten und
kann nicht anders tun , als die Wertzuwachssteuer bei-
treiben und das „Verfahren " gegen den Schuldner so¬
lange fortzusetzen, bis der „Vater Staat"  befrie¬
digt ist. Alle Einsprüche des bedauernswerten Fami¬
lienvaters sind bis jetzt erfolglos geblieben. Die Ver¬
steigerung der Erdbeeren wird am 19. Mai vor sich
gehen. Vor ungefähr eine  m I a h r ist von seiten des
Steuerpflichtigen eine Eingabe an den Bundesrat ge¬
macht worden, worin unter Schilderung der Verhält¬
nisse, dieser um Erlaß der Wertzuwachs-
st euer  gebeten wurde . Auf diese Eingabe ist bis
heute ii b e r h a n p t noch kein Bescheid e r -
gangen!  Daß durch solche Steuerungeheuerlichkeiten
in weiten Volkskreisen große Erregungen ycrvor-
gerufen werden, ist außer allem Zweifel und man sollte
aus menschlichen Gründen solche Vorkommnisse ver¬
meiden. Welches Interesse hat der Staat daran , eine
Familie brotlos zu machen, weil der Ernährer aus
Unwissenheit und Unkenntnis der Gesetze eine Unter¬
lassungssünde begangen hat ! Die Familie des Steuer¬
pflichtigen wird durch diese Pfändungen brotlos und
fällt dann der Gemeinde Sonnenberg zur Last. Das
ist nicht der erste krasse Wertzuwachssteuerfall , den
wir hier in Wiesbaden registrieren müssen, und es
wäre daher an der Zeit , daß man einer Anregung des
Herrn Stadtverordneten Heinrich Hart  m a n n folgen
sollte, wonach die Wertzuwachssteuer gänzlich auf¬
gehoben würde.  Der Reichstag hat diesen Be-
fchlnß fast einstimmig gefaßt. In verschiedenen Staa¬
ten und Städten hat man die Wertzuwachssteuer außer
Kraft gesetzt) nur hier in Wiesbaden ist die Frage noch



^icht ernstlich behandelt worden,' es ist daher höchste
<jeit, daß inan sie kräftig anfaßt . Aus jeder Wertzu-
wachssteuerveraulagung hat sich bis heute noch ein
Prozeß entwickelt.

Es ist uns ein weiterer krasser Fall von Um-
a tz st e n e r bekannt geworden. Ein vermögender

Mann , der sich im vorigen Jahre hier niedergelassen,
hatte im Vorjahr ein Grundstück erworben und öa-
>nr 200 000 Jl bezahlt. Das Grundstück war zum ge¬
meinen Wert von 450 000 Jl geschätzt, ein Beweis da-
lür , in welchem Verhältnis die Grnndstenertaxen zu
dem wirklichen Wert der Grundstücke stehen. Die
Üadtische Steuerbehörde hat den Käufer jedoch in der
Hohe von 450 000 Jl zur Umsatzsteuer veranlagt und
außerdem soll sie die Verkäuferin zu einer horrenten
-Wertzuwachssteuer veranlagt haben. Zurzeit schwe¬
ben noch Prozesse, auf deren Ansgang man in be¬
teiligten Kreisen sehr gespannt ist. In einem Falle ist
ein Vergleich vorgeschlagen! Ein Beweis dafür , auf
welch schwachen Füßen die Veranlagung steht. Es
wird überhaupt im allgemeinen darüber geklagt, daß
die Steuerveranlagungen , besonders die zur Wert-
Zuwachssteuer, nicht mit der erforderlichen Sorgfalt
Erfolgen und sich daraus natürlich bei Nachprüfungen
Schwierigkeiten ergeben müssen. Durch solche Vorgänge
verliert der Staatsbürger das Vertrauen , das ohnehin
Zu den Steuerbehörden nicht sonderlich groß ist, noch
Oänzlich.

Die Zustellung der Steuer-MahM'gen in
preußischen Großstädten.

^ _Die Mitteilungen der Zentralstelle des Deutschen
^tädtetages berichten über die Erfolge der Systeme
u. a. folgendes:

Veranlassung zur Einführung der Pvstuiahnnng
bat vielfach der Uebergang vom Steuerhol - zum
«leuerbriugsystem gegeben, so in Breslau (1007),
Eharlottenbnrg (1004),'Danzig , Frankfurt a. M . (1898),
^iel . Diese Städte können naturgemäß nicht an-
P'ben, wieviel Beamte gerade durch die Postmahnung
krspart worden sind, machen aber teilweise Angaben
Uber die Beamtenersparnis infolge des ganzen Sy-
Itemwechsels: Frankfurt a. M . hat 23 Steuererheber
u.ud Vollziehungsbeamte erspart , Danzig 19 Voll-
Zwhnngsbeamte, Charlottenburg 9 Beamte und
'' ..Hilfskräfte . Speziell über die Beamtenerspar-
Utzse infolge der Postmahnung sind Zahlen genannt
von Berlin -Wilmersdorf (von 3 Steuererhebern einer
Mart ), Berlin -Schöneberg (4 Vollziehungsbeamte ),
-Wiesbaden (2 —3). Der Beamtenersparnis steht
andererseits ein Ausfall an Gebühren gegenüber, da
bei der Postmahnung nach herrschender Ansicht ledig-
"ch das Porto erhoben werden darf . Dieser jährliche
Gcbührenansfall wird von Frankfurt a. M . auf 95 000
Mark geschätzt, von Köln auf 15 000—18 000 Jl, von
Arlin -Schöneberg auf 12000, von Wiesbaden auf
0 O 00 , von Danzig auf 1600 — 1700 Jl. Charlottenburg
betont, daß der Gebührenansfall reichlich ausgewogen
werde durch das schnellere Einkommen der Steuern
Und den damit verbundenen Zinsgewinn , Köln weist
ms Aeguivalent auf die höhere Einnahme aus den
-psändnngsgebühren hin, die infolge des früheren Be-
Wnns der Pfändungen erzielt wird . Auch die erspar¬
st Beamtengehälter sind natürlich ein Ausgleich (Ber-

ttn-Schöneberg).
^ . Die meisten Städte bejahen die Bewährung der
Iwstmahnung, namentlich wird übereinstimmend die
sichere Durchführung des Betriebsverfahrens her¬vorgehoben. Sv wird in Wiesbaden die S t e u c r-
Betreibung in jedem Quartal 2—3 Wochen
sun h e r als bisher erledigt,  Berlin -Schöne-
?erg (das 1912 zur Postmahnung übergegangen ist)
bat erreicht, daß das Mahnverfahren jetzt in 3—4 Ta¬
tzen dnrchgeführt wird (rasche, maschinelle Verschlie-
uung der Mahnbriefe ), so daß für die Erledigung des
Zwangsverfahrens ein Zeitgewinn von einer Woche
ftU  verzeichnen ist.

Der Fortfall der Mahngebühr bedeutet zweifellos
für die wirtschaftlich schwachen, kleineren Steuerzah¬
ler eine Erleichterung (in Breslau war dies mit ein
Grund für die Einführung der Postmahnung, ' Dan¬
zig: die Mahngebühren sind beim Publikum unbe¬
liebt), andererseits wird mehrfach von den Städten
eine im Zusammenhänge mit diesem Fortfall stehende
erhebliche Steigerung der Mahnungen festgestellt, so
in Breslau (es hat sich der Nebelstand bemerkbar
gemacht, daß die wirtschaftlich Gntgestellten die Ver¬
günstigung der kostenlosen Mahnung allzu reichlich
ausnützen ), Charlottenburg (Zunahme der Mahnzet¬
tel), Berlin -Schöneberg (es hat sich der Mißstand her-
ansgebildet , daß sich jetzt 45—50 Prozent aller Zah¬
lungspflichtigen mahnen lassen gegen 30—36 Prozent
früher ). Frankfurt a. M . bemerkt in dieser Be¬
ziehung: kaum die Hälfte der Steuern wird vor dem
Fälligkeitstermin bezahlt, da auch die sonst zahlungs¬
fähigen Zensiten erst den Eingang des Mahnzettels,
ja selbst die Pfändung abwarten ; das Kassengeschäft
vollzieht sich daher zum Teil erst nach dem letzten Zah¬
lungstermin - die große Zahl der Mahnungen (1912:
37,96 Prozent der Eiuziehungspvsten ) hat zur Folge,
daß sich das Mahngeschäft z. T. bis in den dritten
Quartalsmonat hinzieht, weil die Ausfertigung der
Mahnzettel nur neben der Erledigung der laufenden
Geschäfte bewirkt werden kann. Frankfurt a. M. hält
dann auch die Durchführung der kostenpflichtigen Mah¬
nung au sich für  erwünscht und hat nur wegen der
fehlenden Beamtenkräfte davon abgesehen. Als wei¬
terer Uebelstand wird von Wiesbaden erwähnt , daß
viele Schuldner die Annahme von Mahnbriefen ver¬
weigern und am gleichen Tage Zahlung leisten. Die
Mahnbriefe kommen daun mit Portobelastung zurück
und der Ersatz für die Portokosten muß im nächsten
Quartal von den Schuldnern nachverlangt werden,
was eine bedeutende Vermehrung der Schreibkräfte
zur Folge hat. Als Mittel gegen die wachsende Zahl
der Mahnungen nimmt Wiesbaden bezirksweise von
Zeit zu Zeit Mahnungen durch die Vollziehuugs-
beamten vor. Abgesehen von solchen Uebelständen
scheint sich die Postmahnung , wie schon oben bemerkt,
im großen und ganzen aber bewährt zu haben.

verlassene Wohnungen.
Unter diesem Titel schreibt ein Leser des „Pforz-

heimer Anzeigers " u. a.: Das Sprichwort : „Sage
mir , mit wem du umgehst, dann will ich dir sagen,
wer du bist", könnte ebensowohl heißen : „Laß mich
deine verlassene Wohnung sehen usw.". Ein Blick in
diese ist meines Erachtens noch ein untrüglicheres
Erkennungszeichen eines Menschen, einer Hausfrau,
als der Umgang. Dieses Zeichen ist gewissermaßen
mit den Händen zu greifen und setzt keinerlei feinere
Menschenkenntnis voraus . Eine Familie , die einer-
anderen eine verwahrloste , schmutzige Wohnung hin¬
terläßt , zeigt einen großen Mangel an Schamgefühl.
Tie Hausfrau verrät mindestens , daß sie entweder
ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist, oder daß sie nicht
Ehrgeiz genug besitzt, ihr gerecht zu werden . Eine
rechte Hausfrau wird ihre letzte Kraft daran setzen,
eine Wohnung einigermaßen gereinigt zu hiuter-
lassen, und wäre sie auch sonst mit Sorgen überlastet.
Eine verlassene Wohnung ist der beste Sittlichkeits-
messer einer Familie . Die in höherem oder ge¬
ringerem Grade zu erkennende Reinlichkeit läßt un¬
mittelbar Schlüsse zu über Fleiß , Beharrlichkeit, fei¬
nes Empfinden , über Sparsamkeit , ja selbst über das,
was mau gewöhnlich unter Sittlichkeit versteht. Rein ¬
lichkeit ist ein gutes Stück Religion . Solche kann
nicht wohnen, wo der Schmutz herrscht, und sicher nicht
da, wo man sich nicht scheut, ihn offen zu zeigen. Als
einst Nachbarn von mir auszogen , ließ mich der Haus¬
besitzer in die trostlos aussehende Wohnung einen
Blich tun . Ohne ein Wort hinzuzufügeu , zeigte er sie
auf diese Weise allen Nachbarn. Der Manu hat auf
diese Weise die ansgezogenen Mieter viel tiefer in der



Achtung ihrer Bekannten herabgewürdigt , als er es
durch wörtliche Beleidigungen je hätte tun können.
Bewußt oder unbewußt richten wir im Sinne des
Nückert'schen Spruches : „Sohn , der äußern Reinlich¬
keit ist des Innern Unterpfand ."

Set?, die Sesußnis zur Anleitung von Lehrlingen.
Durch das Reichsgesetz vom 30. Mai 1008 ist die

Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen im Handwerk
geregelt. Trotzdem wir seit Erlaß des Gesetzes fort¬
gesetzt schriftlich und mündlich auf die bezüglichen Be¬
stimmungen hingewiesen haben, werden sie heute
noch von manchem Handwerker nicht verstanden . Es
wird daher wiederholt betont:

Seit dem l . Oktober 1908 ist nur derjenige befugt
Handwerkslehrlinge anzuleiten , welcher entweder die
Meisterprüfung bestanden hat und 24 Jahre alt ist,
oder eine schriftliche Verleihung der Befugnis von
der unteren , bzw. höheren Verwaltungsbehörde be¬
sitzt. Diese Verleihung muß aus Antrag jedem zuge-
sertigt werden, welcher am 1. Okt. 1908 bereits seit
mindestens 5 Jahren das betreffende Handwerk mit
der Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen ausge¬
übt hatte. Der bezügliche Antrag muß aber von dem
betreffenden Handwerker gestellt werden . Wer den
Antrag nicht stellt, bekommt natürlich auch keine Ver¬
leihung und somit nicht das Recht, Lehrlinge an¬
zuleiten.

Diese Verleihung ist gerade für die älteren Hand¬
werker vorgesehen. Letztere verstehen dies aber viel¬
fach nicht lind erklären , sie hätten schon früher Lehr¬
linge angeleitet , ihren Beruf schon sehr lange aus¬
geübt pp. und glaubten wohl ohne weiteres auch jetzt
die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen zu be¬
sitzen. Dies ist ein Irrtum . Ohne Weiteres hat seit
Inkrafttreten des oben erwähnten Gesetzes ein solches
Recht niemand mehr. Es ist also entweder ein Meister¬
brief oder eine Verleihungsurkunde zu erwerben . Wer
eins von beiden hat, ist zur Anleitung von Lehrlingen
befugt, außer diesen aber niemand.

Indem wir wiederholt die Sachlage bekannt geben,
ersuchen wir insbesondere die erwähnten älteren
Handwerker den erforderlichen Antrag zu stellen, zu
den.ihnen von hier aus die erforderlichen Formulare
kostenlos geliefert werden.

Wiesbaden,  den 16. März 1914.
Die Handwerkskammer:

Der Vorsitzende: Der Syndikus:
Adolf Jung . •_ Schrveder.

RezenfioKen.
Residenz - Theater.

The Merchant vf Venice . (Der Kaufmann von
Venedig.) A comedy in five acts by Shakespeare.

Dr . Rauch versteht es, den Nagel auf den Kopf zu

treffen. So hat er auch diesmal wieder mit der englischen
Gesellschaft für Shakespeares Darstellungen das Theater bis
ans den letzten Platz zu füllen verstanden. Es mar jeden¬
falls von großem Interesse , von dieser Gesellschaft, die Auf¬
fassung, die Art und Weise, wie sie sich es wohl als Shake¬
speares Absicht erklären , kennen zu lernen . Wenn wir die
englische Art mit der Deutschen vergleichen, so müssen wir
feststellen, daß die deutsche Komödie mehr inneren Wert
und eine viel gewaltigere Wirkung auf die Zuschauer her-
vorrnft , als die englische. Mit fast den meisten Künstlern
und deren saloppe Spielweise können wir uns schwer ver¬
traut machen. Es kann ja nicht geleugnet werden, daß so-
wohl Shylvck wie auch die Portia sich redlich bemühten, die
hohe Bedeutung dieser beiden auch ivvhl dankbaren Rollen
ins richtige Licht zu setzen. Aber nicht gelingen könnte es
Ihnen bei einem Vergleiche mit den deutschen Künstlern
als gleichwertig erachtet zu werden. Trotz alledem war das
Gesamtinteresse bei den anwesenden Besuchern ein sehr
großes und trotz allen Mängeln fanden die Darsteller ein
dankbares Publikum , ivelches öfters mit großem Beifall
lohnte. Wenn noch dazu die primitive Ausstattung gezählt
wird, so können wir ncit besonderem Stolz ans unsere
Kunstinstitute blicken, die ein solches Werk auch so glanz¬
voll auszustatten verstehen, daß ein Kaufmann von Venedig
auf deutschen Bühnen sicher mehr den Intentionen des
Dichters entspricht als die englischen. S . H.

K u r t h e a t c r (Walhalla).
Die Tango-  P r i n z e ss i n. Posse mit Gesang und

Tanz in drei Akten von Kurt Kr a atz und Jean Kren.
Gesangs-Texte von Alfred Schönfelö,  Musik von Jean
Gilbert.

Wer die Tangoprinzessin besucht und nicht den Dichter,
sowie den Komponisten kennt, der ivird ohne Zweifel so¬
gleich den journalistischen Geist und die musikalischen Lieder
der beiden Schöpfer dieser Operette erkennen, denn die
Tangoprinzessin ist ein, sagen wir mal ein Potpourri
Kraatz'scher Musen und Gilbert 'scher Anklünge, an sich
selbst, welche von beiden mit großem Geschick in der Tango¬
prinzessin verwendet sind und ihre Wirkung ans das Audi¬
torium nicht verfehlen. Hat auch Gilbert mit den Kompo¬
sitionen nicht immer so glücklich gearbeitet wie in den be¬
rühmten Vorläufern , so ist immerhin die Musik im all¬
gemeinen eine sehr wohlklingende, und besonders ist es deren
jetzt schon so populär gewordene Schlager : „Ach, wenn das

(Fortsetzung ans Seite 6 des Umschlages.)

TT ** Louis Göbel Z1ZT
Maler -, Tüncher - und Anstreich er-Geschäft

Meiner» erten Kundschaft zur gefälligen Kenntnisnahme, daß ich
dem Fernsprechnetz unter esr Nr . 1968 -« a angeschlossen bin.

Gleichzeitig empfehle ich mich zur weiteren Kundschaft den
Herren Architekten , Bauherren und Hausbesitzern zur
Ausführung obiger Arbeiten bei billiger Berechnung und per¬
sönlicher Mitwirkung  bei kulanter und reeller Bedienung.

Hochachtungsvoll
Nettelbechstratze 22. Louis Göbel , Malermeister.
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Verfahren , unter Garantie für Haltbarkeit
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Fassad n . = Skizzen und Kostenanschläge kostenlos.
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Frankfurt -Wiesbaden
Telefon 4265 Scharnhorststr . 16
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Bürger - Zeitung
(Organ öes ssaus- und Grunübesitzer-VeremsE l). zu Wiesbaden

Sonderausgabe der „Deutschen Hausbesitzer-Zeitung ."

Nr . 19. Wiesbaden , den 11. Mai 1914. 10. Jahrgang.

D« Haus - und Grundbesitzer -Verein E . V ., Wiesbaden
Luisenstraße 19 — Fernsprecher439 und 6282

dem der größte Teil der Hausbesitzer in Wiesbaden und Amgegend angehören, ist eine vorzügliche Einrichtung der
Selbsthülfe. — Der Verein ist eine Vertrauensstelle der Haus - und Grundbesitzer.

Kein Hausbesitzer, der sich vor Schaden bewahren und seinen Besitz mit Erfolg schützen will, darf
in der Mitgliedschaft des Vereins fehlen.

fiel ) im eigenen Interesse die von dem Haus - und Grundbesitzer-Verein gebotenen Vorteile!
Der jährliche Beitrag einschl. der Bürger -Zeitung beträgt 10 Mk . Das Eintrittsgeld beträgt 3 bezw. 5 Mk.

Inhalt : Zur zweiten Lesung des Wohnungsgesetzentwurfes. — Aus der Zeit. — Die Aenderungen des Kommunalabgabengesetzes und die
Hausbesitzer. — Private und gemeinnützige Bautätigkeit. Aus Verbänden und Vereinen.

Zur zweiten Lesung des wodnungs-
gesetzentwnrfes.

Bereits in den nächsteil Tagen wird die Wohnungs-
ßesetzkommission des Abgeordnetenhauses den Gesetzentwurf
jn zweiter Lesung durchberaten. Zu einer umfassea-
den Reform unseres Fluchtlinien- und Baurechtes hat
"'an sich nicht entschließen können, trotzdem inan
Rerabe bei den Beratungelt der ersten Lesung immer
wehr den Eindruck gelvinnen mußte, daß es äußerst schwie-
ll8<ja oft unmöglich ist, durch einzelne Abänderungen oder
Zusätze zum Baufluchtliniengesetz oder durch einzelne bau¬
polizeiliche Vorschriften, wie sie im Artikel 2 des Entwurfs
gegeben sind, etwas Brauchbares zu schaffen. Erstrebt man
J"j die Besserung der Wohnverhältnisse etwas nachhaltig
Wirkendes, so darf man sich nicht mit Flickwerk begnügen,
jonberu muß ein Baugesetz verlangen, welches unser Flucht-
'lluenrecht der fortgeschrittenen Entlvicklung anpaßt, ivelches
""ser Baurecht auf eine sichere gesetzmäßige Grundlage
stellt, welches daneben auch ein brauchbares Umlegungsver-
lahren, wie es die Lex Adickes in ihrer jetzigen Gestalt nicht
lvetet, geivährt und ivelches durch Schaffung von Banlasten-
"uchern die öffentlich- rechtlichen Lasten klar erkennen läßt,
st'elche infolge der Flutchliniengesetzgebung oder der bauge-
wstlichen Besiiiiimungen auf dem Grundstücke ruhen. Nun
will allerdings das Abgeordnetenhaus durch eine Entschlie¬
ßung die Staatsregierung ersuchen, den Entwurf eines all-
lleineinen Baugesetzes vorzulegen, durch ivelches das Flucht-
"" engesetz den Anforderungenund Bedürfnissen des neu-

^itlichen Städtebaues entsprechend abgeändert und ergänzt
"vrd. Es besteht aber, wenn sich das Abgeordnetenhaus
"ul dem Hineinflicken einzelner Bestimmungen in das
'Oaufluchtliniengesetzbegnügt, die Gefahr, daß die so drin-
ßwide Reform unseres gesamten Baurechtes auf Jahre hin-
"us verschoben wird. Es ist richtig, daß eine derartige Re¬

form nicht im Handumdrehen zu erledigen ist, und es wäre
deshalb zu begrüßen, wenn sich ein Gerücht bewahrheiten
sollte, daß man den Entwurf erst zum Herbste vor das
Plenum bringen will.

Größere Kämpfe iverden sich voraussichtlich in der
zweiten Lesung um die Einschränkung des kommunalen
Bauverbotes und um Einführung eines beschränkten Bau¬
rechtes der Grundeigentümer, wie sie die Beschlüsse in erster
Lesung vorsehen, entspinnen. Bereits die Regierungsvorlage
brachte die Bestimmung, daß von dem Bauverbot Dispens
zu erteilen sei, „falls ein Wohnungsbedürfnis besteht, der
Eigentümer Gewähr dafür bietet, daß diesem Bedürfnis
durch den Bau entsprechender, gesunder und zweckmäßig
eingerichteter Wohnungen Rechnung getragen wird und
falls dem Bau an der dafür gewählten Stelle des Weich¬
bildes keine berechtigten Gemeindeinteressen entgegen¬
stehen." Die Beschlüsse der Kommission gehen erhebtc
weiter. Die neuen §8 15a bis 15c. sollen unter gewissen
Voraussetzungen den Eigentümern ein Baurecht geben.
Voraussetzung für ein solches Baurecht ist, daß erstens eine
Straße in Frage kommt, für die bereits Fluchtlinien fest¬
gesetzt sind, zweitens die Straße Anschluß an das schon be¬
baute Stadtgebiet hat und drittens die Kosten für die Fer-
tigstellung der Straße und des ganzen Unternehmens
sichergestellt sind. Im einzelnen bestimmt der 8 15a, daß
bei dem Einverständnis aller beteiligten Grundbesitzer die
Herstellung der Straße , der Anschluß an die Entwässerungs¬
anlage und die Wasserleitung und die Bebauung des Ter¬
rains ivider den Willen der Gemeinde erzwungen werden
kann. Voraussetzung ist die schuldenfreie Uebertragung
des Straßengeländes an die Gemeinde, die Sicherstellung
der Kosten für die fünfjährige Unterhaltung der Straße
und eine Gewähr dafür, „daß an der Straße oder dem Stra ¬
ßenteile innerhalb einer in der Regel nicht unter zwei Jah¬
ren zu bemessenden Frist durch den Bau gesunder und
zweckmäßig eingerichteter Wohnungen dem in der Ge-
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meiitbe vorhandenen Wohnungsbedürfnis Rechnung getra-
gen wird." 8 15b ermöglicht es den Grundeigentümern,
die Fertigstellung der Straße und die Möglichkeit der Be¬
bauung sich auch dann zu sichern, wenn nicht alle beteiligten
Grundeigentümer damit einverstanden sind. In diesem
Falle müssen die Straßenherstellungs- und Unterhaltungs¬
kosten in vollen. Umfange von den Antragstellern sicherge¬
stellt werden. Sobald die übrigen Grundstückseigentümer
bauen wollen und den Antrag auf Baugenehmigung stellen,
erfolgt die Zurückzahlung.

Diese Formulierung, ivie sie hier gegeben wird, ent¬
spricht, wenn auch mit einigen Einschränkungen,
den Vorschlägen, welche der Preußische Landesverband in
den auf Grund der Verhandlungen seiner Verbandstage ver¬
faßten Leitsätzen und dem von ihm ausgearbeiteten Ver¬
suchsentwurf gemacht hat. Nur ivird man verlangen
müssen, daß die eine Bedingung, nämlich die Ge¬
währ dafür, daß in kurzer Frist der Bau gesunder
zlveckmäßig eingerichteter Wohnungen auf dem Terrain
erfolge, wegfällt. Diese Bedingung zu erfüllen, wird
nur größeren Gesellschaften möglich sein, ivelche ganze
Straßenzüge bebauen, nicht aber den kleinen Eigen¬
tümern. Dagegen würde es sich nicht empfehlen, wie es
von einigen Seiten der Kommission verlangt wurde, noch
die Bedingung zu stellen, daß kein berechtigtes Gemeinde¬
interesse entgegensteht, da hierdurch die ganzen Bestimmun¬
gen wieder illusorisch gemacht werden würden. Will man
der Gemeinde einen Einfluß darauf einräumen, daß nicht
über Gebühr gebaut werde, so könnte man eine Bestimmung
einfügen, wonach die Befugnis der Eigentümer zur An¬
legung der Straße und die Verpflichtung der Gemeinde zur
Uebernahme des Eigentums am Straßengelände und zur
Gestattung des Anschlusses an die vorhandenen Entwässe-
rungs- und Wasserleitungsanlagen wegfällt, wenn für
Mietswohnungen an der gewählten Stelle kein Bedürfnis
besteht. Um aber dem Eigentümer die Errichtung eime
Eigenhauses zu erleichtern, darf die Gemeinde, im Fall ein
Eigentümer ein Eigenhaus errichten will, die Uebernahme
des Straßengeländes und die Gestattung des Anschlusses
nicht verweigern.

Während die § 15a und 15b eine eigentliche Aus¬
nahme vom Bauverbot nicht enthalten, da sie bereits fertig¬
angelegte Straßen voraussetzen, soll der § 15c verhindern,
daß eine Gemeinde durch die nicht völlige Fertigstellung
einer Straße Mißbrauch mit dem Bauverbote treibt. Auch
an noch nicht völlig fertig gestellten Straßen hat hiernach
der Baulustige ein Baurecht, wenn er die auf sein Grund¬
stück entfallenden bereits aufgewandten Straßenkosten zahlt
und für die zur endgültigen Fertigstellung der Straße oder
des Straßenteiles noch erforderlichen Kosten Sicherheit lei¬
stet, und wenn ferner kein berechtigtes Gemeindeinteresse
entgegensteht. Zwar bestimmt der § 15c nur, daß in diesen
Fällen „Dispens erteilt werden kann". Man wird aber,
wenn diese Annahme irgend welche praktische Bedeutung
erhalten soll, setzen müssen, „ist Dispens zu erteilen", um
im Beschlußverfahren überhaupt eine Nachprüfung zu er-
möglichen.

Eine weitere für den Hausbesitz wichtige Aenderung
des Fluchtlinieugesetzes, ivelche in der ersten Lesung nicht
zur Sprache gekommen ist, müßte in der zweiten Lesung
noch getroffen iverden. Es handelt sich um den 8 H des
Fluchtliniengesetzes, wonach mit dem Tage, an welchem die
Offenlegung des Fluchtlinienplanes beginnt, die Beschrän¬
kung des Grundeigentümers, daß Neubauten, Um- und
Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus versagt iverden kön¬
nen, eintritt und wonach gleichzeitig die Gemeinde das
Recht erhält, die durch die festgesetzte Straßenfluchtlinie für

Straßen und Plätze bestimmten Grundflächen dem Eigen¬
tümer zu entziehen. Wenn es auch im allgmeineu zu bil¬
ligen ist, daß mit dem Tage, an welchem die Offenlegung
des Fluchtlinienplanes erfolgt, eine Beschränkung des
Grundeigentümers in der Ausnutzung seines Geländes er¬
folgt, so hat die Bestimmung jedoch praktisch dahin geführt
daß bereits mit der Festsetzung der Fluchtlinie die Geneh¬
migung zum kleinsten Umbau, wie z. B. zum Ausbruch
eines Ladenfensters oder zum Ausbau eines Ladens ver¬
sagt wird, obgleich der nach der neuen Fluchtlinie festgesetzte
Ausbau der Straße aller Voraussicht nach erst nach langen
Jahren erfolgt. Vom Standpunkte der Gemeindefinanzen
könnte man diese Praxis billigen, da im andern Falle die
Gemeinde voraussichtlich nach erfolgtem Umbau eine bedeu-
tend höhere Entschädigung für das wertvoller gewordene
Gebäude zahlen müßte. Aber diese finanziellen Interessen
der Gemeinden können sehr wohl berücksichtigt werden,
wenn man eine Regelung vornimmt, wie sie der Preußische
Landesverband bereits vor Jahren verlangt hat. Man be¬
stimmt nämlich, daß die Gemeinde bei Gestattung derarti¬
ger Umbauten nur verpflichtet ist, den Wert zu ersetzen,
ivie er sich ohne diese Um- oder Ausbauten stellen würde.
Für die Feststellung des gegenwärtigen Zustandes und des
Wertes in dem gegebenen Augenblick bietet die Zivilprozeß¬
ordnung in der Beweissicherung ein geeignetes Verfahren.
Außer Sachverständigengutachten gewähren die modernen
Mittel der Photographie eine sichere Feststellung des gegen¬
wärtigen Zustandes. Um auch nach außen hin Dritten
gegenüber ersichtlich zu niachen, daß die Um- und Ausbauten
nur vorübergehend gestattet sind, ist die Eintragung in
öffentliche Bücher erforderlich und solange wir Baulasten¬
bücher in Preußen nicht haben, dürfte sich die Eintragung
im Grundbuchs empfehlen.

Weiter hat cs zu großen Härten geführt, daß die Ge¬
meinde wohl das Recht hat. die durch die festgesetzte Stra¬
ßenfluchtlinie für Straßen und Plätze bestimmten Grund
flächen dem Eigentümer zu entziehen, daß sie hierzu aber
keinerlei Verpflichtung hat. Insbesondere führt das Teilen
dieser Verpflichtung dann zu einer großen Unbilligkeit,
wenn durch die Fluchtlinienfestsetzung ein Grundstück inder¬
art getroffen wird, daß das Gelände zum Bauen unbenutz¬
bar wird. Es entsteht dann der Zustand, daß der Eigen¬
tümer in keiner Weise das Grundstück verwerten kann, wäh¬
rend das Gelände, wie es beispielsweise vorgekommen ist,
als Baugelände mit einer hohen Grundwertsteuer belegt
uürd. In diesem Falle muß die Gemeinde verpflichtet
Iverden, falls es der Eigentümer verlangt, dieses Gelände
zu übernehmen. Die Entschädigungsbestimmung im 8 G
bietet dem Eigentümer nur einen geringen Ausgleich. Er
kann zwar immer eine Entschädigungerwarten, falls es
der Gemeinde einmal gefällt, das Grundstück zu enteignen,
aber diese Hoffnung auf die Zukunft kann ihm nur wenig
nützen.

Ein weiterer Wunsch der Hausbesitzer, wonach die
Kosten der Straßenherstellung und die Anliegerbeiträge aus
Verlangen des Grundeigentümers nur als Tilgungsrente
erhoben werden dürfen, sicht ebenfalls für die zweite Le¬
sung noch seiner Erfüllung entgegen. In der Kommission
hielt man die Aufnahme einer derartigen Bestimmung im
Gesetz für überflüssig, da die Gemeinden auch jetzt schon
diese Art der Beitragszahlung festsetzen könnten und auai
einige Städte schon durch Schaffung von Grundrenten¬
anstalten hier gutes geleistet hätten. Es dürfte sich aber
eine Aufnahme einer derartigen Bestimmung im Gesetz
insbesondere auch im Interesse des Kleinwohnungsbaues
unbedingt empfehlen. Die Bestimmung wird gerade den
Gemeinden die Anregung zum Ausbau dieser Einrichtung



geben. Die Kosten , welche auf Grund des § 15 erhoben
'vcrden , sind mitunter so erheblich , daß es für einen kleinen
Unternehmer unmöglich ist , sie auf einmal zu zahlen . Das
Haus ist nur Rentenquelle , infolgedessen können auch der¬
artige Beiträge nur als Rente aus dem Hause bezahlt
'verden.

Endlich sei auch noch erwähnt , daß die Kommission in
der ersten Lesung die Verpflichtungen , die von Grundstücks-
'ägentümern hinsichtlich ihrer Grundstücke in Baupolizei-
augelegenheiten durch eine der Baupolizei oder der Ge¬
meinde gegenüber abgegebene Erklärung übernommen wer¬
de», für öffentlich -rechtliche Lasten erklärt hat , die auf dem
Grundstück haften und ohne weiteres auf die Nachfolger
"bergehen . Um derartige Verpflichtungen offenkundig zu
Machen, haben die Behörden Akten anzulegen , welche Nach¬
weise über baurechtliche Verpflichtungen eines Grundstücks
enthalten , und die Einsicht in diese Interessenten zu gestat-
wn. Wir finden hier also einen Ansatz zu einer Art Bau-
mstenbuch, deren Schaffung ebenfalls seit langem seitens
der Hausbesitzer verlangt wird . Hoffentlich bildet man
diese Vorschrift noch dahin aus , daß man bestimmt , diese
Verpflichtungen sollen in ein Baulastenbuch eingetragen
werden , welches für die einzelnen Grundstücke anzulegen
'st und welches auch darüber Auskunft zu geben hat , ob und
welche Anliegerbeiträge rückständig sind , ob solche in Zu¬
kunft gefordert werden und ob Anliegerbeiträge durch auf¬
belegte Rentenbeiträge befristet sind , und >vo endlich auch
Andere das Grundstück betreffende Angaben , wie Hofgemein
'weiften, Nmbaubeschränkungen , eingetragen werden kö'
"e». . Zum Schutze eines späteren Erwerbers ist die Erkenn¬
barkeit dieser Lasten unbedingt erforderlich . Da der Be-
'mluß der Kommission bereits von der Gemeinde die An-
wgung von Akten verlangt , so dürfte es nicht viel mehr Um-
llande machen , wenn die Genieinden verpflichtet werde » ,
Mr die Grundstücke , auf welchen derartige Beschränkungen
' " hen , Baulastenbücher zu führen.
^ , Bezüglich der Artikel 3 und 4 des Entwurfs , welche
'Okstimmungen über Wohnungsordnungen und Wohnung-
Micht geben , sind seitens der Kommission so gut ivie keine
Abänderungen vorgenommen worden . Nur die Bestim-
"Unig, pgß Gemeinden und Gutsbezirke mit weniger
'' G 10 000 Einwohnern der Regierungspräsident den Erlaß
wn Wohnungsordnungen anordnen kann,  ist neu , wäh
'e »d bisher über Gemeinden und Gutsbezirke mit weniger
"' s 10 000 Einwohnern nichts bestimmt war.
. Auch hier sind die Wünsche der Hausbesitzer bisher in
" >ier Lesung nicht berücksichtigt ivorden , ivas hoffentlich in

er  Zweiten Lesung nachgeholt wird.
, Es handelt sich in der Hauptsache einmal um das Ver-
wwen , daß in den Wohnungsordnungen Mindestluft - und
O'lächenräume auf die Person nicht festgesetzt werden dür-
^ oder daß zum mindesten für gewisse Fälle Aus-
ahmeu geschaffen werden , Hier wird entsprechend dem hol-
audische,, Wohnnngsgesetz Artikel 2 Absatz 3 zu verlangen
c' n' daß , falls durch die Wohnungsordnungen Mindest-

JrT für Luftraum oder Flächenraum auf die Person fest-
wwP werden , diese Mindestmaße nicht Anwendung finden
.st erstens vom Eigentümer benutzte Wohnungen , insbe-
^ndere auch nicht auf Eigenhäuser , zweitens auf von Mie-

benutzte Wohnungen , deren Mietverhältnisse bereits
stv lmkrafttreten des Gesetzes bestanden haben , drittens auf
Zunder , welche später geboren werden , viertens auf Fami-
den ^ itglieder , die früher in der Familie Aufnahme gefun-
di 1 l Qtten  und ivieder zurückkommen . Würde man hier
kön ^ obnungspflege nur mit dem Zollstock handhaben , so
, ^ te sich ein größerer Schaden zeigen , als der Nutzen be-st'ag en würde.

Weiter aber dürfte auch noch eine ausdrückliche Be¬
stimmung im Gesetze erforderlich fein darüber , wer für
Mängel in der Wohnung verantwortlich zu machen ist, ,und
über die Entschädigungsfrage bei dem Verlangen von bau
lichen Veränderungen seitens der Wohnungspflege oder bei
Sperrung von Wohnungen . Hier ist entschieden zu ver¬
langen , daß nur bauliche Mängel des Hauses von dem
Eigentümer , dagegen Mängel , die durch fehlerhafte Be¬
nutzung des Wohnungsinhabers verschuldet sind , auch von
diesem zu vertreten sind . Man muß bei den baupolizei¬
lichen Mängeln ferner unterscheiden zwischen eigentlichen
Mängeln , welche durch den baulichen Zustand des Hauses
veranlaßt sind und zwischen Mängeln , welche erst durch
die neuere Entwicklung zu Mängeln gestempelt werden,
aber von früheren Baupolizeiordnungen nicht als solche
empfunden werden . Wenn man für die ersten Mängel den
Hausbesitzer vcrantlvortlich machen will , so geht doch dies
nicht für andere Mängel . Es ist nur recht und billig , d- '
bei bestehenden Häusern nicht Forderungen gestellt werden,
die lediglich infolge Abfassung neuerer Baupolizeiordnun¬
gen als Neuerung verlangt werden , zum mindesten ent¬
spricht es aber der Billigkeit / daß , wenn im Interesse des
allgemeinen Wohles derartige Neuerungen verlangt iverden,
dem betroffenen Eigentümer eine Entschädigung geleistet
wird , sowohl wenn er auf Grund der Vorschriften der Woh¬
nungsordnung zu baulichen Veränderungen gezwungen
wird , als auch dann , wenn die Sperrung der betreffenden
Wohnung deshalb verfügt wird , weil bauliche Veränderun¬
gen nicht oder nur mit verhältnismäßig hohen Kosten vor¬
zunehmen sind . Nun wurde ja bereits in der Kommission
insbesondere auch seitens der Regierungsvertreter hervor¬
gehoben , daß man bei bestehenden Häusern die größtmög¬
liche Rücksicht nehmen müsse . Da aber diese Absicht der
höchsten Instanz leicht durch die unteren Organe vereitelt
iverden könnte , so müßte eine derartige Entschädigungsfrage
ausdrücklich im Gesetz festgelegt werden , da diese Bestim¬
mung die ausführenden Organe immer zu einer ganz be¬
sonderen Prüfung veranlassen wird , ob die verlangten Aen
derungen tatsächlich nötig find , und sie zu einem Maßhaltcn
in zu rigoroser Ausführung der Vorschriften der Woh¬
nungsordnung führen wird . T o d t.

Hu« 0er Zeit.
Die Wahrheit in der Wohnungsfrage.

Wenn die deutschen Hausbesitzer und ihre Organisatio¬
nen stolz sein wollten , dann gäbe ihnen fast jede neuere



Veröffentlichung über die Wohnungsfrage Gelegenheit da-
zu . Anschauungen und Urteile , für deren Vertretung noch
vor wenigen Jahren die Hausbesitzer verlästert und ver¬
spottet wurden , sind heute Allgemeingut der Wohnungs¬
wissenschaft und der Wohnungspolitik geworden . Selten
oder wohl nie haben auf einem Gebiete der Wirtschafts¬
wissenschaft die Hypothesen sogenannter Reformer , die ihren
vollständigen Mangel an praktischer Erkenntnis unter dem
Deckmantel einer angeblichen Wissenschaftlichkeit verstecken
wollten , so vollkommen Fiasko gernacht , wie auf dem Ge¬
biete der Wohnungsfrage . Nicht nur , daß alle diese theo¬
retischen Spekulationen nicht die leiseste praktische Verbesse¬
rung herbeizuführen vermocht haben , auch die Wissenschaft-
lichen Voraussetzungen selbst haben vor jeder tieferen
wifsenschaftlichen Forschung ihre ganze Haltlosigkeit
herausgestellt . Daß alle . Verbesserungen , die im
Wohnungswesen erreicht worden sind , nicht d u r ch die
bodenreformerischen Bestrebungen , sondern gegen  sie
durchgesetzt sind , erklärt sich ganz von selbst aus der inneren
Hohlheit der bodenreformerischen Voraussetzungen . __ Und
setzt, nachdem diese erkannt ist, besteht auch die Hoffnung,
daß unser Wohnungswesen schneller gefördert werden ivird,
als es trotz aller Fortschritte bisher geschehen ist. Erst
mußten die wahren Schädlinge des Wohnungswesens auf¬
gedeckt werden , ehe die Gesundung in die richtigen Bahnen
gelenkt werden konnte . Es wird nunmehr auch mit dem
Begriffe der Boden - und Wohnungsreform keine persönliche
Agitation mehr getrieben werden können . Boden - und
Wohnungsreformer im wahren Sinne des Wortes ist jeder
aufrichtig denkende Mensch , insbesondere auch jeder Haus¬
besitzer. Nicht im häßlichen Agitatorenstreitc , dem die
Hausbesitzer trotz aller Angriffe ihrer Gegner immer nach
Möglichkeit aus dem Wege gegangen sind , isst die Woh¬
nungsfrage zu Gunsten der Anschauungen der Hausbesitzer
entschieden worden , sondern durch die objektive wissenschaft-
liche Forschung , die sich aufgebaut hat auf einer tiefergehen¬
den Erkenntnis der Erscheinungen und Zusammenhänge des
Wirtschaftslebens.

Einen Beweis , >vic die neuere Forschung über die Zu¬
stände im Wohnungswesen und über die Ursache der im
Wohnungswesen vorhandenen Mißstände zu ganz anderen
Entscheidungen komnit , als man sie noch vor einigen Jah¬
ren für selbstverständlich hielt , bietet der Bericht über die
Wohnungsinspektion in dem neuesten Verwaltungsbericht
der Stadt Halle a . S . Die Wohnungsinspektion
wird in Halle ausgeführt einmal auf systematischem
Wege , indem die Wohnungen in den einzelnen Stra¬
ßen der Reihe nach besichtigt werden , und anderer¬
seits auf Anzeigen hin . Beruhen die Anzeigen etwa
auf dem Umstand , daß ein Mieter in eine von frühe¬
ren Inhabern vollständig eingewohnte Wohnung ziehen soll
oder daß ein Hauswirt darüber Klage führt , daß seine
Mieter die Wohnung mißbräuchlich nutzen , fo sind sie der
Wohnungsinspektion willkommen , und ihrem Eingreifen ist
es in fast allen Fällen zuzuschreiben , daß der Uebelstand
abgestcllt wird . In steigendem Maße hat es sich nach dem
erwähnten Berichte jedoch gezeigt , daß weniger die Schä¬
den selbst als andere unsachliche Gründe die Anzeigen ver¬
anlassen ! in den »leisten Fällen ist den Betreffenden der
Mangel so lange recht, als nicht irgend ein Umstand ein-
tritt , der , ihn auszubeuten , erwünscht erscheinen läßt . Na¬
mentlich ist es das Verlangen , sofort ausziehen zu können,
ivenn eine andere Wohnung besser zusagt ; um die Miete¬
zahlung herumzukommen , wenn man sie nicht leisten kann,
was immer wieder in irgend einer Form an die Woh¬
nungsinspektion herantritt . Es versteht sich von selbst, da»
solche Beweggründe , die sich oft im Gespräch verraten , die

Wohnungsinspektion zu äußerster Vorsicht nötigen ; sie ist
nicht dazu da , damit der Mieter kurz vor dem Auszug noch
einmal sein Mütchen an dem Wirt kühlen kann , und sie
mutz es ablehnen , „ Ausführungsinstanz der Gehässigkeit"
zu sein . Sie hat die ihrem nichtpolizeilichen Charakter ent
sprechende Praxis eingeführt , nur solchen Anzeigen Folge
zu geben , die krasse Mißstände verursachen : ihre Handlungs¬
weise würde sonst dahinführen , die Unerzogenheit zu unter¬
stützen, das Rechtsgefühl zu untergraben und „auf die
Schäbigkeit der Gesinnung eine Prämie zu setzen" . Und
gerade auf die . „Sinnesänderung " , die Stärkung der wirk¬
lichen , nicht der vermeintlichen Rechte , die Erziehung der
Bevölkerung muß es der Wohnungsinspektion ankommen.

Was die Wohnungsschäden selbst betrifft , so handelt'
es sich teilweise um bautechnische Mängel , die allerdings
selten einen größeren Umfang angenommen hatten . Mei
stens kamen schadhafte Oefen , Fenster , Dielen usw. in Frage.
Vielfach waren die sogenannten Feuchtigkeitsschäden nur
durch mangelhaftes Lüften hervorgerufen , und es konnte
in diesen Fällen durch eine entsprechende Ermahnung und
Kontrolle das Uebel bald beseitigt werden . Interessant ist,
ivas der Bericht in dieser Hinsicht über die fteistehenden
Kleinhäuser sagt . Diese seien häufig geradezu zur Feucki
ligkeit vorbestimmt und sie riefen Unannehmlichkeiten her¬
vor , die die geschlossene Bauweise ausschließt : die Kälte
durchdringt schnell die dünnen Umfassungsmauern , und die
mit Wasserdämpfen gesättigte warme Luft schlägt an den
Wänden in Tropfen nieder . Es kann , zumal im strengen
Winter , nicht erwartet werden , daß bei den beschränkten
Räumlichkeiten die Fenster ständig geöffnet bleiben -
und das erforderliche Heizungsmaterial aufzubringen , über¬
steigt außerdem erheblich den Haushalt des Durchschnitts¬
arbeiters . Auch sonst steht der Jnspektionsbericht aus so¬
zialen und ästhetischen Gründen dem Kleinhaus sehr skep¬
tisch gegenüber . Die unterschiedslose Empfehlung des
Kleinhauses , besonders des Einfamilienhauses , gegenüber
dem mehrgeschossigen Stockwerksbau , sei schon aus dem
Grunde verfehlt , iveil soziale Unterscheidung solange erfor
derlich ist, als die Bedürfnisse sozial verschieden sind und
Iveil das Einfamilienhaus , was die innere Haltung angeht,
vielfach keineswegs das ästhetisch befriedigende Ideal dar¬
stellt , wie es von außen gern gesehen wird . Im Eigenhaus,
das deshalb nur für endgültig gehobene , bereits verbürger¬
lichte Schichten in Betracht kommen kann , ist die Familie
ganz unter sich und kann sich, ohne belästigende Aufsicht
durch andere Hausbewohner , „ihren besonderen Neigungen
hingeben , insbesondere der Lässigkeit und Faulheit ."

Die Halleschen Untersuchungen verraten ein außer¬
ordentlich feines Verständnis für die Lebensbedingungen
der Arbeiterfamilien , was sich vielleicht auch daraus erklärt,
daß die Wohnungsinspektion in Halle durch einen weib¬
lichen Beamten , Frl . Dr . Auguste Lange , ausgeübt wird.
Sehr beherzigenswert sind auch die allgemeinen Aus¬
führungen über die Bedeutung der Wohnungsfrage , mit
denen der Jnspektionsbericht schließt . Daß die Wohnungs¬
frage eine Kulturfrage ist , nicht im Sinne jener Beurtei¬
lung , die von außen an die Dinge herantritt und diese
und jene Behausung als „menschenunwürdig " bezeichnet,
sondern in jenem tiefer » und innerlichen Sinne , daß die
Inhaber erst andere werden müssen , ehe sie eine gute Woh
ung zu würdigen und zu nützen verstehen , zeigt gerade das

: gründlichere Eingehen auf die Eigenschaften und Wirkun¬
gen des vielgepriesenen Einfamilienhauses . Der nieder

! drückendste Anblick ist für die Wohnungsinspektion nickt,
ivenn Menschen in einer schlechten Wohnung 'schlecht Hausen,
sondern wenn aus einer qn sich einwandfreien Wohnung

1 „ein wüstes Durcheinander und eine Räuberhöhle gemacht.
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'utrb. So sicher es ist, daß gute Wohnsttten nicht gedeihen
[°ttnen ohne die Unterstützung durch eine gute Wohnung,

wenig es unterschätzt werden soll, daß sic iverbende Kraft
so sicher ist es, daß die beste Wohnung keine Losung

bedeutet, solange die Menschen in ihr nicht bessere und er¬
logenere geworden sind. Was nützt alle Möglichkeit der
^Lluerlüftung ", ivenn die Fenster nicht aufgemacht werden,
hnd der „Zug " für über alles gefahrdrohend gilt ? ! In die-

Zusamenhange sei auch erwähnt , das die kulturfernere,
istrade vom Lande hereingezogene Familie ganz allgemein
'̂wl weniger von zweckmäßigemWohnen versteht und hält
"ch die städtisch eingesessene. Die derbe Frau des land-
"' rtschastlichen Arbeiters hat für die feinere Kunst einer
Avrdneten Haushaltführung weder Sinn noch Zeit : „der
^chweinestall, in den der Besucher unversehens gerät , macht
wv mancherlei zu schaffen, und ihr klar zu machen, daß es
Unappetitlich ist, Würste und Speckseiten in der Schlaf-
ünnner über den Betten aufzuhängen , wäre ein um so ver-

Aolicheres Bemühen , als tatsächlich kein anderer Winkel zur
Unterbringung dieser Schätze ausfindig gemacht werden
"nn." - Es sei aus diesen wie anderen Gründen eine all-

^einseitige Auffassung , zu g l a u b e n, d a ß
„ or Wohnungsfrage lediglich von der
Wohnung als solche h e r bei zuk om men
sti! die Wohnungsfrage umschließt drei,

nieder mit einander in Wechselbezie¬
hung stehende „Fragen " : eine technische,
l | ,, f ökonomische , eine ethische.

Di« flenderwitflen des Kommunal-
"gabenqesetres und die Rausbesitzer.

gegenwärtige Regelung des kommunalen Steuerwesens und
g s Erhebung kommunaler Beiträge und Gebühren beruht auf dem

uununalabgabeugesetz vom 14 . Juli 1893 . Das Kommunalabga-
bildet den Schlußstein des großen Steuerreformwerkes , als

,J] eiJ Schöpfer in erster Linie der preußische Finanzminister Miguel
^Meyeu ist . Durch das Gesetz vom 14 . Juli 1883 , das am I . April
z; ? " > Kraft getreten ist , wurden die Gemeindabgaben für das Gc-

>k Monarchie mit Ausnahme der Hohenzollernschen Lande und
iek . Helgoland einheitlich und gleichipäßiq geregelt . Das Ge-

neht irn^ Zusammenhänge mit der Preußischen Einkommen - und
jEk? U" öungssteuergesetzgebung und stellt die Durchführung des Pro-
gj - s . dar , die Realsteuern als Staatssteuern aufzuheben und den
. »e' udeverbäuden zu überweisen . Als eine tvichtige Ergänzung des
sg. ^ " unalabqabengesetzcs kommt das Gesetz vom 24 . Juli 1906 , das

R ^" te Deklaratiousgesetz in Betracht , das den Gemeinden bei
'reles ^ °ssuug ^er  Beiträge und Steuern im großen Umfange ein
fob» Perfüguugsrccht hinsichtlich der Besteucruugsarten und Stener-

gewährt.
)^ , ?hbeun man bedenkt , welchen Aufschwung und insbesondere welche
2(j der Finanzlage die preußischen Gemeinden in den letzten
^c .^ ?vren durchgemacht haben , daun wird mau es begreiflich finden,
iiuB eiu ,e Abänderung des Kommuualabgabeugesetzes gerechtfertigt und
dxz H^llsen Sinne notwendig erscheinen mußte . Diese Abänderungen

^Huimalabaabeng . setzes sind enthalten in dem Entwürfe eines
(in, zur Abänderung des Kommuualabgabeugesetzes vom 2. Fe-
s°»d/ ? 014 - Der Entwurf ist zur weitere » Beratung au eine be-

Kommission des Abgeordnetenhauses überwiesen ivorden , die
c»tc "Uartig init der Bearbeitung beschäftigt ist . Außerdem ist noch
llabe, au - Mitgliedern der Wohuungsgesetzkommission und der Aü-
!v̂ ^? lle>etzkomuiission gebildete gemeinsame Kommission eingesetzt

.sts zur besouderell Beratung des § 10a des Entwurfes , der eine
mterunq für den Bau voll Kleinwohnungen erstrebt.

bjc <v le Abänderungsvorschläge habe » die ausgesprochene Tendenz,
Ein .5 '" " zl ° go der Gemeinden zu bessern , den Gemeinden grössere
‘Welt "•■cu. ÄU Vcher » als es itach deiil bisherigen Komuiunalabgabeu-
i„ c , 'uoqljch war . Die steuerliche Belastung in den Gemeinden ist

atzten Jahren außerordentlich gestiegen . Von beu 811 Ge-
l'vI)e6° CU►Preußischen  Staates mit mehr als 50 000 Einwohnern
Ltg . s " o32 , also fast zweidrittel , mehr als 200 Prozent zu dem volu
toQiir dcraulagte » Steuersätze . Eiliiqe Städte im Staate erheben
ichläg' ^ r als 300 Prozent : eine Stal'labt erhob 125 Prozent Zu-
ntBoS;- st " . lvelchem Maße die einzelnen Steuern gestiegen sind,,

" " Zlvej in der Begründung des Entwurfes hervorgehobene Bei¬

spiele ergeben . In Aachen betrugen 1895 die Einkommeusteuerzu-
schläge 100 Prozent und die Grund - und Gebäudesteuerzuschläge 125
Prozent ; im Jahre 1910 betrugen in Aachen die Einkommensteuerzu¬
schläge 177 Prozent und die Grund - und Gebäudesteuerzuschläge 230
Prozent . In Gelsenkircheu betrugen 1895 die Eiukommensteuerzu-
schläge 110 Prozent und die Oebäudesteuerzuschläge 165 Prozent ; im
Jahre 1910 betrugen die Ginkommensteuerzuschläge 225 Prozent und
die Grund - und Gebäudesteuerzuschläge 309 Prozent . Als Ursache
für die Steigerung führt der Regierungsentwurf zunächst die allge¬
meinen Geldverhältnisse au , das Sinken des Geldwertes auf der
einen Seite und das Steigen des Zinsfußes auf der anderen Seite.
Dazu kommt , daß die Anforderungen an die Gemeindefinanzen in
den letzten Jahren in ungeheurer Weise gewachsen sind . Diese
Ausgaben betreffen hauptsächlich die sozialpoii ' stchen Aufgaben der
Gemeinde , das Armenwesen , Krankenhausweseu und namentlich auch
das Schulwesen . Daß in dieser Hinsicht die Genieinden in den letzten
Jahren teilweise zu weit gegangen sind , steht allster Zweifel . Das
wird in der Begründung des Regierungsentwurfes ausgesprochen und
das hat u . a . besonders nachgewiesen der Wirkt . Geh . Oberfinanzrät
Dr . Schlvarz in seiner neuesten Schrift über das Gemeindeabgaben¬
wesen Deutschlands , der namentlich and ) betont , daß man die Aus¬
gestaltung an sich notwendiger Einrichtungen vielfach übertrieben hat.
Andererseits beruht die großartige Entwicklung der deutschen
Städte nicht zum wenigsten auf der umfassenden Erfüllung ihrer
Kulturaufgaben . Zu dieser Erhöhung der Ausgaben sind den Ge-
meinden durch die Reichsgesetzgebung einzelne früher zufließcndc
Einnahmen noch genommen worden , so die Besteuerung von Getreide,
Hülsenfrüchten , von Vieh und Fleisch , ein Teil der Fleischbeschau-
und Eichgebühr , der Brausteuer usw.

Die tatsächliche Lage der Dinge macht die fiskalische Tendenz der
.Abänderung des Kommüualabgabengesetzentwurfes begreiflich , und es
hat keinen Wert , nunmehr noch müßige Betrachtungen darüber anzu-
stellen , ob der gesteigerte Fiuanzbedarf der Gemeinden wünschenswert
ist oder nicht , er ist eben notwendig . Was aber von jedem Steuer¬
gesetz verlangt werden muß , das muß auch bei einer Abänderung des
Kommunalaögabengesetzes gefordert werden : eine gleichmäßige und
gerechte Verteilung der gesteigerten Steuerlasten auf die einzelnen
Teile der Bürgerschaft unter "Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen
Lage und Leistungsfähigkeit . Diese Forderung erscheint nun aber
nach einzelnen Richtungen hin in den : Gesetzentwurf nicht genügend
berücksichtigt . Und insbesondere ist es der Haus - und Grundbesitz,
der seit Jahren daztl bestimmt wurde , die steuerlichen Ansprüche der
Gemeinde in erster Linie zu decken und der auch durch die neuen
Abänderungsbestimmungen in unbegründeter Weise überlastet ist.
Wenn die Lage der Gemeinden augenblicklich eine schwierige ist , so ist
unbestreitbar von allen Mitgliedern der Gemeinde die Lage des Haus¬
und Grundbesitzes gegenwärtig die allerschwerste . Und eine Tendenz,
den .Haus - und Grundbesitz zu Gunsten der allgemeinen Finanzlage
der Gemeinde weiter im Voraus zu belasten , muß nicht nur als eine
Ungerechtigkeit , sondern auch als eine im hohen Maße unwirtschaft¬
liche Maßnahme angesehen werden . Die Gemeinden sind gegen¬
wärtig und voraussichtlich auf lange , lange Zeit hinaus in ihrer
finanziellen Leistungsfähigkeit in erster Linie gestellt auf die Einnah
men aus dem Haus - und Grundbesitz . Es wäre als für die Gemeinden
selbst der allerschwerste Schaden , wenn mau den Haus - und Grund¬
besitz immer mehr so stark belasten pürde , daß schließlich seine Episteuz-
sähigkeit in Frage gestellt werden würde.

Aus diesem Grunde haben auch die Hausbesitzerorganisationeu
ihrerseits in dem Gesetzentwürfe Stellung zu nehmen , wie das seitens
anderer Korporationen , namentlich des „ Preußischen Städtetages"
und des Verbandes der größeren Preußischen Landgemeinden " eben¬
falls geschehen ist . Während der Preußische Städtetag den fiskali
scheu Standpunkt der Gemeinden in den Vordergrund stellt , hat der
„Verband der größeren Preußische » Landgemeinden " u . a . einen
sehr beachtenswerten Vorschlag zur Ausgleichung der starken Boraus-
belastung des Haus - und Grundbesitzes in der Kommunalbesteuerung
gemacht . Der Verband schlägt die Einführung eines neuen Para
graphen in das Kommunalabgäbengesetz vor , der lauten soll : den Ge¬
meinden ist es gestattet , eiukommenssteuerpflichtige Personen , die in
der Gemeinde weder Haus - oder Grundbesitz angesessen , noch zu der
Gewerbesteuer veranlagt sind bis zu % stärker zur kommunalen Ein¬
kommensteuer hinzuziehen . In der Begründung heißt es dazu : Es
könne kaum bestritten werden , daß an einer günstigen Entwicklung der
Gemeinde z. B . in Bezug auf Straßenbau , Kalauisatiou , Errichtung
von Fach - und höheren Schulen , Veranstaltung zur Förderung der
Kunst und Wissenschaft , die Nicht -Hausbesitzer wie Offiziere , äffenl-
liche und Privatbeamte , Rentner und Pensionäre in höherem Maße
interessiert sind , als dies in der kommunalen Einkommenbesteueruug
zum Ausdruck kommt . . Es erscheint deshalb durchaus gerechtfertigt,
wenn die Steuerpflichtigen , welche in einer Gemeinde nicht mit Haus¬
und Grundbesitz angesessen sind , bei einer übermäßigen Belastung
des Haus - und Grundbesitzes mit einem prozentual stärkeren Zu¬
schlag zur Staätseiukommensteuer zu den Kommuualsteuern herau-
angezogeu werden können , als die Haus - und Grundbesitzer , lvelche,
wenn sic Gewerbetreibende sind , zum Teil 3 - und 4fach nnt Kam-



monalsteuern neben der Einkommenbesteuerung bedacht ^ werden
sGrund -, Gebäude -, Gewerbe und eventuell Betriebssteuer , Straßen-
baükosten , Müll - und Kehrichtabfuhr , Kanalisationsabgaben und der¬
gleichen mehr ).

Was die Stellung der Hausbesitzer betrifft , so hat der Preußi¬
sche Landesverband , der sich schon auf der letzten Tagung mit der
Aenderung des Kommunalabgabengesetzes eingehend befaßt hat , nun¬
mehr einige Leitsätze aufgestellt , bte den folgenden Ausführungen zu
Grunde gelegt sind . Die aufgestellten Leitsätze entstammen einer ge¬
rechten Berücksichtigung der Interessen des Haus - und Grundbesitzes.
Aber eine solche gerechte Rücksichtnahme auf die Lage und Leistungs¬
fähigkeit des Haus - und Grundbesitzes liegt , wie gesagt , nicht minoer
in « Interesse der Gemeinden selbst.

Im einzelnen sei zunächst ans eine Aenderung des 8 4 Kommunal¬
abgabengesetzes hingewiesen . Dort heißt es nach J >em alten Gesetz,
„die Gemeinden können für die Benutzung der von ihnen im öffent¬
lichen Interesse unterhaltenen Veranstaltungen besondere Vergütungen
sGebühren ) erheben ." Nach dem Entwürfe soll an Stelle des Wortes
„besonders " — „ öffentlich -rechtlich " gesetzt werden . Das ist nicht , wie
die Begründung zu dem Vorentwurf sagt , lediglich eine redaktionelle
Aenderung , vielmehr würde dies für den Haus - und Grundbesitz eine
materielle Aenderung bedeuten , da diese Abgabe hier einen dinglichen
Charakter annehmen würde , wie dies besonders zum Ausdruck zu
bringen seitens der Gemeinden verlangt wird . Es könnte , falls diese
Gebühren ausdrücklich im Gesetz als öffentlich -rechtliche bezeichnet
werden , die Gemeinde beispielsweise in der Zwangsversteigerung die
rückständigen Gebühren an erster Stelle liquidieren , und es würde
der Ersteher oder auch jeder spätere Eigentümer des Grundstücks für
die nicht gezahlten Gebühren haften . Nun könnte man sich mit dieser
Auffassung befreunden , wenn auch sonst die Rechte der Realgläubi-
ger mehr als bisher durch die Gesetze gesichert würden . Solange dies
aber nicht der Fall ist , ist auch eine Bevorzugung der Gemeinde nicht
zu rechtfertigen , da hierdurch wieder die Realgläubiger benachteiligt
werden und damit der Realkredit weiter erschüttert wird.

Zu 8 7, der durch das oben erwähnte Deklarationsgesetz bereits
eine weltnmsassende Erweiterung zu Gunsten der Gemeinden erhalten
hatte , hat der Entwurf folgende Bestimmnng vorgesehen : „ Dabei sind
Abstufungen , insbesondere nach der höheren und geringeren Leistungs¬
fähigkeit ausgeschlossen ." Dazu ist zu bemerken : Wenn auch bereits
durch das Deklarationsgesetz eine Abstufung der Gebühren nach der
Leistungsfähigkeit zugelassen war , so hat das Oberverwaltungsgericht
doch mit Recht entschieden , daß diese Abstufung sich nur auf eine Er¬
mäßigung , nicht auf eine Erhöhung beziehen könne . Eine derartige
Erhöhung der Gebühren nach der Leistungsfähigkeit ist durchaus un¬
gerechtfertigt . Bei Gebühre » als einem Entgelt für eine Gegenleistung
der Gemeinde wird dem sozialen Gesichtspunkte dadurch Rechnung ge¬
tragen , daß eine Ermäßigung der Gebühren oder vollständige Frei-
lassung bei Leistungsfähigkeit zngelasscn wird.

Eine besondere Gefahr für den Haus - und Grundbesitz bildete immer
der Z 9' des K .A .G . Nach diesem können Gemeinden „behufs Deckung
der Kosten für Herstellung und Erhaltung von Veranstaltungen , die
durch das öffentliche Interesse erfordert werden , von denjenigen
Grundeigentümern und Gewerbetreibenden , denen hierdurch beson¬
dere Vorteile erwachsen , Beiträge zu den Kosten der Veranstaltungen
erheben ." Man könnte zweifelhaft sein , ob dieser § 9 des Kommu¬
nalabgabengesetzes gegenwärtig überhaupt noch eine besondere Be¬
gründung finden kann . Die Beiträge im Sinne des 8 9 bezwecken,
durch einen einmaligen Zuschuß eine Wertsteigerung zu erfassen , welche
ein Grundstück durch eine auch dem öffentlichen Interesse dienende
Veranstaltung ohne weiteres Zutun des Eigentümers erhält . Solange
diese Wertsteigerung nicht anders erfaßt wurde , konnte man diesen
Bestimmungen eine gewisse Berechtigung zusprechen . Jetzt aber wer¬
den die Vorteile , die der städtische Haus - und Grundbesitz von neuen
städtischen Einrichtungen und Veranstaltungen genießt , ausreichend
durch die allgemeine derzeitige steuerliche Vorbelastung des Haus-
und Grundbesitzes ausgeglichen . Die Wertsteigernng tvird auch,
soweit in der Gemeinde die Steuer nach dem gemeinen Wert besteht,
sofort durch eine höhere Besteuerung erfaßt , ganz gleichgültig , ob
die Vorteile schon durch einen höheren Ertrag zum Ausdruck kom-
mcn . Die Fälle , in denen eine Heranziehung zu Mehrleistungen
sich unbedingt rechtfertigt , sind nach de » Bestimmungen des Bau-
slnchtliniengesetzes bereits betroffen . Auch hat die Anwendung des
8 9 den Gemeinden nicht zum Segen gereicht , und da die davon Be-
irvffenen nach einem gerechten Maßstab fast niemals herangezoqen
werden können , sondern ihre Heranziehung auf mehr oder minder
willkürlicher Einschätzung beruht , die durch das Berwaltungsstreit-
verfahren nicht beseitigt ivird.

Steht man jedoch auf dem Standpunkt , daß der 8 9 unentbehrlich
für die Gemeinde ist , so müßte jedenfalls nach Möglichkeit für eine
Sicherheit in der Festsetzung der Beiträge Sorge getragen werden.
Die Begründung führt selbst an , daß eine rechnerisch einigermaßen
genaue Bemessung der Beiträge nach den Vorteilen nicht stattfin
den kann , da eine zahlenmäßige Feststellung der Vorteile »nmög
lich ist , und daß die Vorteile nur annähernd durch Schätzung zn er¬

mitteln sind . Dadurch nun , daß der Entwurf nur die „ tunlichste
Annäherung an die Vorteile , die der Beitragspflichtige erhält , ver¬
sieht , ändert er den ganzen Charakter dieser Beiträge . Denn wenn
nur „ tunlichst " darauf gesehen werden soll , daß die Beiträge den
Vorteilen anzupassen sind , so steht dem nichts im Wege , daß nun
auch einmal Beiträge erhoben werden , ohne daß irgendein Vorteil
zu ersehen ist . Um überhaupt eine Grundlage für diese Beiträge zu
schaffen , die doch bezwecken , ohne ei» Zutun des Eigentümers ent¬
sprechende Wertsteigerung zu erfassen , muß der Grundsatz streng
dnrchgeführt werden , daß Beiträge nur nach den tatsächliche » Vor
teilest zn bemessen sind.

Auch eine Begrenzung der Beiträge erscheint notwendig . Es ist
in der letzten Zeit immer mehr die ' Beobachtung gemacht worden,
daß die Kosten für die Herstellung und Erhaltung der Veranstal¬
tung fast ganz den Anliegern auferlegt sind , und nur ein geringer
Bruchteil von der Allgemeinheit getragen wird . Dies entspricht nicht
dem Sinne des Gesetzes , wird aber trotzdem leider vielfach gehand-
habt . Um hier Schranken zu ziehen , empfiehlt sich ein ausdrücklicher
Zusatz im Gesetz vielleicht dergestalt , daß die besonders eingezogene»
Beitrüge die Hälfte der anfge 'wendeten Kosten nicht übersteigen dür¬
fen.

Es hat ferner zu Unzuträglichkeiten geführt , daß es gegen einen
Beschluß der Gemeinde über die Heranziehung der Anlieger zu Bei¬
trägen , über die Feststellung des Vorteils und dessen Höhe und die
Bemessung der Vorteile , nicht das Verwaltungsstreitverfahren , son¬
dern nur ein Genehmigungverfahren gibt . Das OberverwaltungS-
gericht berücksichtigt Einwendungen , welche im Genehmigungsver¬
fahren zurückqewiesen sind , im Verwaltungsstreitverfahren nicht
mehr . Durch diese Gestaltung kommt cs dahin , daß das Haupt¬
gewicht aus dem Berwaltungsstreitverfahren ans das Genehmigungs-
verfahren gelegt wird , während doch nach allgemeinen Staatsgrund¬
sätzen bei allen Verwaltnngsanqelegenheiten dem Staatsbürger ein
Berwaltungsstreitverfahren 'gegeben ' sein soll . Hier muß eine Aende¬
rung des Kommnnalabgabengesetzes in der Art eintrcten , daß den«
zn einem Beitrag Herangezogenen schon gegen den genehmigten Be¬
schluß der Gemeinde über die Heranziehung der Anlieger zu Bei¬
trägen ein Berwaltungsstreitverfahren gegeben wird und nicht erst
gegen den Veranlaannasbescheid . Eventuell mutz vorgeschrieben wer¬
den , daß cs der Prüfung der Verwaltnngsgerichte unterliegt , ov
die Beiträge den Vorteil ' entsprechen.

Was die eigentlichen Steuern betrifft , so kommen zunächst die
Wertzuwachssteuern und Umsatzsteuern in Betracht . Die Stellung
der Haus - und Grundbesitzer zu der Wertzuwachssteuer ist ja be¬
kannt . Die Gründe , die gegen eine Wertzuwachssteuer sprechen , s>»°
zum Teile von der Reichsregierung mit der Aufhebung der Reichs¬
anteile der Wertzuwachsteuer durch die Gesetze vom 3 . Jul : 1913 a»
erkannll Die Wertzuwachssteucr ist nunmehr der Landgesetzgebung
und den Gemeinden überlasten worden .- Einige Landesregierun¬
gen so erst kürzlich die braunschweigische , haben ihrerseits ebenfalls
ans die Wertzuwachssteucr verzichtet . Auch eine große Anzahl von
Gemeinden hat bereits auch die kommunale Wertzuwachssteuer
aufqegeben . Auf der anderen Seite haben aber verschiedene Gemmn-
den den Beschluß gefaßt , nicht nur eine kommunale Wertzuwachs-
stencr weiter zu erheben , sondern auch den vom Reiche frergelassi
nen Teil nunmehr für die Gemeindefinanzen in Anspruch zu nehme »-
Es kann in diesem Zusammenhänge nicht ans die Wertzuwachssteucr
im einzelnen eingegangen werden . Es steht jedenfalls sist-
daß von allen ' anderen Bedenken gegen die Wertzuwachs-
steuer abgesehen , viele Gemeinden kaum die BerwaltungS.
kosten aus der Wertznwachsstener herausbekommen habe » »»?
dazu noch Verluste aus dem Rückgang der Umsatzsteuern ä"
verzeichnen hatten , der zu einem Teile ganz bestimmt auf dm de»
Grundstücksmarkt lähmenden Wirkungen der Wertzuwachssteuer zw
rückzuführen ist . Jedenfalls sollte bei der Neureaelung dieser Fragt
die alte , gerechte Forderung »lieber beachte « werden , daß es unge¬
recht ist , denselben ' Rechtsvorgang mit einer doppelten Besteuerung

belegen , d . h . neben der Wertzutvachssteuer auch eine Umsatz
steuer zn erheben . Man suchte ja die Wertzuwachsbesteucrnng
rade dadurch zu rechtfertigen , daß n«a » sagte , die Wertzuwach - -
steuer sei gerechter als die Umsatzsteuer , da sie nur den unverdiente«
Wertzuwachs ergreife , und deshalb geeignet sei . die rohe Umsatz¬
steuer z«> ersetzen . Ein Ersatz der einen Steuer durch die niedere ' «
aber nicht eingetreten , vielmehr sind beide Steuern nebeneinande«
stehen geblieben.

Als eine weitere ungerechtfertigte Härte ist es anzusehen , dali
auch bei Zwangsversteigerungen sowohl Umsatzsteuern lote Wer'
zuwachsstcner » erhoben werden . Hiermit fleht der Grundsatz , wei¬
cher unser gegenwärtiges Steuersystem durchzieht , die Steuer >>m"
der Leistungsfähigkeit zn erheben , schlecht in « Einklang . Die llw
satzsteuer bei einer Zwangsversteigerung wird von einem Unglücks¬
fall . von einem Bermögensznsammenb 'rnch erhoben , wo von Le>
stunqsfähigkeit keine Rede sein kan » . Die Kosten fallen allein dc«>
ausfallenden Hypothekengläubiger zur Last und haben daher gE
besonders zur Erschütterung des Realkredits beigetragen.



Bon den direkten Steuern interessieren in diesem Zusammen-
yanqe nur die Grund- und Gebäudesteuer. Hier kommt in erster
7-unc der § 25 des Kommuncilabgabengesetzes in Frage , der be°
anntlich gegenwärtig den Gemeinden die freie Wahl des Steuer-

'»aßslabes überläßt, namentlich also, ob sie für die Besteuerung
ft" Ertragswert oder den sogenannten gemeinen Wert zugrunde
ftücu wollen. Tie Frage Ertragswert oder gemeiner Wert ist in
" " letzten Monaten so außerordentlich viel ' und heftig erörtert
^ovden, daß sich eine eingehendere Behandlung der Frage an dieser
stelle erübrigt. Tie Gefahr des Begriffes gemeiner Wert für den
waus. und Grundbesitz ist nur zu gut bekannt. Deshalb hat ja
'»ch einer Richtung hin der Gesetzentwurf zur Abänderung des
^»tnmunalabgabengesetzes auch eine Einschränkungvorgesehen. ' Nach

Entwürfe sollen nämlich die Grundstücke, ’die dauernd land
oer forstwirtschaftlichenoder Gärtnereizweckenzu dienen bestimmt
"w, „ach dem Ertragswerte eingeschätzt iverden. Um aber eine ®e»

iiik' ä" habe», baß wirklich alle land- und forstwirtschaftlich
"w gärtnerisch genutzten Grundstücke nur nach dem Ertragswerte
erangezogeu iverden, und nicht etwa zum Baugelände gestempelt
erden, ist eiiie genaue Umschreibung des Begriffes derjenigen
"undsiücke erforderlich, ivelche nicht mehr als land- und forstivirt-

'"insilich niid gärtnerisch geiintzt zu erachten sind, bezw. nicht nach
Pl" Ertragswert besteuert zu iverden brauchen.

auch für den Miethausbesitz grundsätzlichder Ertrags-
irfer‘ ä" erstreben ist, darüber kann heilte kein Zweifel mehr he'rr-

Jedenfalls muß aber gefordert werden, daß bei einer etwaigen
MKun ? des gemeinen Wertes i» erster Linie die Mietergebnisse

werden, daß ferner Steuerbefreiungen zugelassen iver-
wr leerstehende Wohnungen »sw. Daß die Besteuerung der

ebauten, aber bebauungsfähigen Grundstücke nicht nach deni Er-
age stattfinden kan», versiebt sich von selbst — ist auch nebenbei
wgl, niemals von einer Seite verlangt worden. Eine andere

ob nicht auch für die Besteuerung dieser Grund-
rv"" der sogenannte gemeine Wert ein unrichtiger Maßstab ist.
„ "" w sehr die Gemeinden auf die Besteuerung des Baugeländes

geiviese». sind und so groß auch das Interesse der Hausbesitzer im
des Wortes ist, daß bei der Verteilung der Gesamt-

-soh'ne aus der Besteuerung des bebauten und des unbebaute»
,.s,'' ves der unbebaute Boden zu einem erheblichen Teile herange-
>e»? ID!rb' so darf doch auck, hier das Prinzip der steuerlichen Ge-
^ «gkett nicht, ivie es vielfach geschehen ist, geradezu vernichtet
all! e*r’ lmb "" 'b auch die erheblichen Gefahren, die eine
e,. , ' up^ke Besteuerung des unbebaute» Boden mittelbar für den
P,. ositzer  in sich schließt, nicht übersehen. Bon der Theorie und
Bek«?'' ? st lefeter Zeit mehrfach vorgeschlagen worden, für die
u ''"erung des unbebauten Bodens die sogenannten Gestehungs-
lii !! zugrunde zu legen, d. h. den Betrag/den der Besitzer selbst
% , D?g Grundstück bezahlt hat einschließlich des Betrages der für
bieü jungen darauf verwendet worden ist. Dieser Begriff der
das ^ ungskosten ist ja jetzt allgemein gebräuchlichgeworden durch
M ,"°"e Besitzsteuergesetz, nach dem am l. Januar 1917 zum ersten
h„, / "ulagt iverden wird. Die Besteuerung »ach den Geste-
ax..../ ' osten dürfte trotz mancher Bedenken als eine im allgemeinen
' " wte angesehen iverden. '
Ried - pdiugt bcizubehalten ist der 8 54 des Komunalabgaben-
'»erd r „ "uch , dem Entwurf des Abänderungsgesetzesaufgehoben
i>o„, E" >oü. Dieser Paragraph enthält die Bestimmung, daß die
Mich “tc  veranlagten Realsteuern in der Regel mindestens zn den
\nuiZu lmb  höchsten z» dem eineinhalbfachenProzentsätze zur Kom-
'oirh 1tCo heranqezogen werden dürfen. Seitens der Gemeinden
ichenst öogreislichenGründen die Aufhebung des 8 54 für wün
le„ / 'Uert gehalten. Demgegenüber muß aber im ivohlbeqründe-
Äxî ZUteresse des Haus - und Grundbesitzes nachdrücklich für cine

"ft lunq dieses Paragraphen eingetreten werden. Der 8 54
"'ei,s 1 die einzige gesetzliche Bestimmung, ivelche den' Ge-
Mii* ' Schranken in der willkürlichen Verteilung der Zuschläge

E'ukominen und Grundsteuer setzte. Es ist nun in der
luUrbp n“evbiu n8 dahin gekommen, daß die Ausnahme die Regel
geha,.' """ daß diese Verteilungsgrcnze fast durchweg nicht inne-
öjefr ft ! wurde. Das bedingt aber keineswegs, daß man nun noch
ez Schranke aufhebt. Da durch die ' Worte „in der Regel"^  in W J *«/u UUIUJ Ulf ^ÜULlf „tu Ufl

°51' Psaz'is ermöglicht wurde, den Sinn und die Absicht'des
bfibitvrffbrer-§•ln ba® Gegenteil zu verkehren, so muß diese Möglichkeit
"»d w rbeleitI f!t werden, daß man die Worte „ in der Regel" streicht

Ziese Verteilungsgrenze zu einer zwingenden Vorschrift aus-
Der Grundgedanke des 8 54 ist noch heute genau so ge

' wie es vor 20 Jahren der Fall ivar.

private und qemeinniitrige
Lautätigkeit.

ent f,„?er. weiter die allgemeine Erkenntnis von der Un-
drlichkeit und der hohen volkswirtschaftlichen Bedeu¬

tung der privaten Bautätigkeit und des privaten Hausbe¬
sitzers sich durchsetzt, desto kritischer wird die Stellung zur
Frage der sogenannten gemeinnützigen Bautätigkeit, in
erster Linie zu den Baugenossenschaften. Während man
noch vor wenigen Jahren das Heil in der Wohnungsftage
von der baugenossenschaftlichenBetätigung erwartete, sind
heute Wissenschaft und Praxis sich darüber einig, daß durch
die baugenossenschaftliche Tätigkeit nur ein unwesentlicher
Teil der erforderlichen Wohnungsproduktiongeleistet wer¬
den kann. Wenn auch bei der Regierung nach wie vor ein
gewisses Bestreben besteht, die genossenschaftliche Bautätig¬
keit nach Möglichkeit zu begünstigen und zu stärken, so ha¬
ben doch die Verwaltungsbehörden ihren Standpunkt
grundsätzlich wenigstens allmählich geändert. Aus den
Maßnahmen der jüngsten Zeit sei namentlich hingewiesen
auf die von der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
veröffentlichten„Richtlinien" für die Beteiligung der
Reichsversicherungsanstalt an der Förderung des Woh¬
nungswesens und aus die an dieser Stelle ebenfalls erwähn¬
ten Ausführungen über die Betätigung der sächsischen Lan¬
deskulturrentenanstalt auf dem Gebiete des Immobiliar¬
kredits.

Die Baugenossenschaften und die sonstigen gemein-
niitzigen Baugesellschaften müssen dieser veränderten An¬
schauung natürlich Rechnung tragen, und der Verfasser die¬
ser Zeilen hat mehrfach Gelegenheit gehabt, sich mit den
berufenen Vertretern des Baugenossenschaftswesensin
öffentlichen Verhandlungen auseinanderzusetzen. Erfreu¬
licherweise besteht, soweit die führenden Persönlichkeiten in
Frage kommen, das unverkennbare Bestreben, nunmehr ge¬
meinsam mit dem privaten Haus- und Grundbesitz zusam¬
men zu arbeiten, um das jedem Wohnungspolitiker vor¬
schwebende Ziel einer möglichsten Verbesserung der Woh¬
nungsverhältnisse der unbemittelten Klassen zu erreichen.
Leider wird dieser Standpunkt in dem Kampfe, den an den
verschiedenen Orten die einzelenen Baugenossenschaften ge¬
gen die Haus- und Grundbesitzer führen, nicht immer ein¬
gehalten.

In einer Schrift über die„Gemeinnützige Bautätigkeit
im Königreich Sachsen" von Regierungsassessor Dr. Max
R u sch (Herausgegeben von der Zentralstelle für Woh¬
nungsfürsorge im Königreich Sachsen in Verbindung mit
dem König!. Sächs. Statistischen Landesamt) wird eben¬
falls eine Auseinandersetzung zwischen der privaten und ge¬
meinnützigen Bautätigkeit versucht. Der Verfasser kommt,
was man ihrn nicht übel nehmen wird, zu dem Schlüsse,
daß die gemeinnützige Bautätigkeit große Leistungen voll¬
bracht hat und auch für die Zukunft zu großen Leistungen
berufen ist. Die Ausführungen, auf Grund deren er zu
diesem Schlüsse kommt, zeigen aber, daß bei ihm recht oft
der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen ist. Der Ver¬
fasser geht aus von den Leitsätzen, die der Zentralverband
der Haus- und Grundbesitzervereine Deutschlandsauf seiner
vorjährigen Tagung in Kiel angenommen hat. Was das
Konkurrenzverhältniszwischen der privaten und der ge¬
meinnützigen Bautätigkeit betrifft, so erkennt auch Rü¬
den Standpunkt des Zentralverbandes an, der sich ja übri¬
gens mit dem Standpunkte der Genossenschaftsverbände
selbst völlig deckt, daß die baugenossenschaftlicheTätigkeit
nur dort eine Existenzberechtigung hat, wo die private Bau¬
tätigkeit dem Wohnungsbedürfnis nachzukommen nicht in
der Lage oder nicht gewillt ist. Rusch steht auf dem
Standpunkt, der ja allerdings hinreichend bekannt ist, daß
die Baugenossenschaften im großen Durchschnitt nur einen
ganz unbedeutenden Teil der erforderlichen Wohnungen
bisher hergestellt haben und auch in Zukunft nur werden
Herstellen können. Er gibt aber selbst zu, daß die Bauge-
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nossenjchaften„im einzelnen Falle namentlich in kleineren
Gemeinden der privaten Bautätigkeit eine erhebliche Kon¬
kurrenz bereiten" können, und .gerade diese Fälle sind es,
gegen die sich die Stellungnahme des Zentralverbandes
richtet. Wenn Rusch sagt, daß es sich in diesen Fällen „in
der Regel" um Verhältnisse gehandelt hat, die dringliche
Abhilfe bedurften und ein Eingreifen erforderlich machten,
so ist das nicht viel mehr als eine Behauptung, für die der
Beweis erst gebracht werden soll. Und Ausdrücke, wie der,
daß „die Gesundheit und das Interesse der Gesamtheit in
solchen Fällen dem des Einzelnen Vorgehen" müssen, sind
doch alles in allen, recht oberflächlich und sollten in einer-
wissenschaftlichenArbeit, die sich nur auf Ergebnisse der
Forschung zu stützen hat, eigentlich vermieden werden.
Denn selbstverständlich vertreten die Hausbesitzer ganz den¬
selben Standpunkt, und es fehlt jede Spur eines Beweises,
daß sich die Hausbesitzer jemals den Anforderungen der
Volksgesundheit widersetzt haben. Wenn der Verfasser wei¬
ter schreibt, daß für die Bauvereinigungen „alle Nachteile
der korporativen Verfassung bestehen, der gegenüber der
Eiuzelperson stets eine gewisse Schwerfälligkeit anhaftet",
so ist das wohl mehr ein Beweis für die Bedenklichkeit der
baugenossenschaftlichenTätigkeit als für ihre Nngefähr-
lichkeit.

Der wichtigste Punkt in der ganzen Baugenossenschafts¬
frage war von jeher die einseitige Begünstigung, die die
öffentlichen Körperschaften den Baugenossenschaften zuteil
werden lassen. Diese Begünstigungen können natürlich
uon dem Verfasser nicht bestritten werden. Er macht aber
den Versuch, sie zu rechtfertigen. Und man muß sagen,
daß dieser Versuch auf den ersten Blick etwas Gewinnen¬
des hat. Schon der Geschäftsführer der Zentralstelle für
Wohnungsfürsorge im Königreich Sachsen, Regierungsbau-
meister Dr. Ing . Kruschwitz,  dessen objektives Urteil
in der Wohnungsfrage auch in den Kreisen der Hausbesitzer
sehr geschätzt ist, hat mehrfach darauf hingewiesen, daß den
Leistungen, die die öffentlichen Körperschaften den Bauge¬
nossenschaften zuweisen, doch auch Gegenleistungen gegen¬
überstehen, die die Baugenossenschaften übernehmen.
Rusch vertritt in seiner Schrift denselben Standpunkt, und
er führt aus, daß die private Bautätigkeit und der private
,f>ausbesitz„kaum gewillt und zum Teile gar nicht in der
Lage" sind, die gleichen Leistungen auf sich zu nehmen, die
die Baugenossenschaften für die Gegenleistungen, die ihnen
von den öffentlichen Körperschaften bewilligt werden, zu er¬
füllen haben. Dieser Einwand ist aber bei näherer Betrach¬
tung haltlos. Daß die private Bautätigkeit und der pri¬
vate Hausbesitz nicht in der Lage sind, die von der öffent¬
lichen Körperschaften für die Hergabe billiger Hypotheken¬
gelder usw. gestellten Bedingungen zu erfüllen, ist durch
iüchts bewiesen, und auch Rusch führt keinerlei Beweise da¬
für an. Daß die Hausbesitzer aber zur Uebernahme dieser
Bedingungen gewillt  sind, ist eine feststehende Tatsache,
die u. a. darin zum Ausdruck gekommen ist, daß die Haus¬
besitzerorganisationen sich au die öffentlichen Körperschaften
mehrmals gewandt haben mit der ausdrücklichen Versiche¬
rung, alle die Forderungen zu erfüllen, die seitens ver¬
öffentlichen Körperschaften hinsichtlich der Größe der Woh¬
nungen, der hygienischen Ausstattung usw. gestellt werden.
Es ist auch nicht der geringste Zweifel daran, daß die
Hausbesitzer genau dieselben Bedingungen erfüllen können,
die die Baugenossenschaften auf sich nehmen. Die bisher
von der genossenschaftlichenBautätigkeit erstellten Häuser
zeigen am besten, daß weder hinsichtlich der Ranmaus¬
nutzung noch hinsichtlich der Ausstattung der Wohnungen
die Baugenossenschastshäuser irgendwelche Vorzüge auszu-

weisen haben, die den von privater Seite erstellte"
Häusern fehlen. Im übrigen ist aus der Praxis gerade ttf
Gegenteil bekannt, daß in den Baugenossenschaftshäuser"
zuweilen Befreiungen von baupolizeilichen Vorschriften be¬
willigt sind, die ein privater Hausbesitzer von der Aus¬
sichtsbehörde niemals erreicht hätte.

Der Verfasser will dann für die Baugenossenschafle"
wenigstens den Ruhm beanspruchen, daß sie auf dem Ge¬
biete des Wohnungswesens„Pionierdienste" geleistet hätte'"
Man kann ihnen den Ruhm im gewissen Umfange gönne'"
aber man darf auch da wieder nicht einseitig sein und daN
nicht verkennen, daß die wirklich grundlegenden Aenderu"-
gen doch von privaten Architekten angeregt und durchgefühN
worden sind. Schließlich handelt es sich im wesentliche"
um ein zeitliches Zusammentreffen. Zu derselben Zeit,
aus ganz anderen Erwägungen heraus die baugenossew
schaftliche Tätigkeit in die Erscheinung getreten ist, hat pj
in unserer Architektur und in unserer Bautechnik überhaus"
ein geivaltiger Umschwung vollzogen. Wenn die Scheuß¬
lichkeiten des äußeren und inneren Ausbaues der Berliner
Mietkaserne aus den 70er und 80er Jahren des vorige"
Jahrhunderts überwunden sind, so ist das die Folge de"
gesellschaftlichen, ästhetischen und sozialen Gesamtentw'ck
jung. Daß die Baugenossenschaften an dieser Entwickln"!'
mitgearbeitet haben, wird man ihnen gern zugestehen, wen"
man nur auch den Hausbesitzern zugesteht, daß auch ll
eifrig bemüht waren, innerhalb der wirtschaftlichen Grenze"
an einer Verbesserung und Verschönerung des Wohne"-
uiitzuarbeiten.

Max D i e f ke.

Hu; Uerbänden und vereinen.
Der Verband der HallsbesitzervereineLeipzigs hielt unter b£l'

Vorsitz des Herrn Stadtrat Rpsscl  seine Vierteljahrsversaw»
lang ab. Nach einigen geschäftliche» Mitteilungen des Vorsitzen^
über den Nenuuhr-.Haustnrschluß, die Zulassung des Einbaues w'
Kleinwohnungen in Dachgeschossen und die Beteiligung an der .,
vorstehenden Stadtverordnetenwahl, wählte die Versammlung,
Delegierten zu den Tagungen des Sächsischen Verbandes in PW
und des Zentralverbandes in Köln, wie sie vom Vorstande vor«
schlagen wurden. Alsdann referierte Herr Dr . Häberlin über °
Ergebnisse der Wohnungszählung in Leipzig am 1. Dezember ' U.
Der Redner behandelte in großen Zügen die Hauptergebnisse ‘
Erhebung und legte an einer Reihe von Beispielen dar, daß d>e s>
Zählungsergebnissen beigegebeue textliche Erläuterung der "Po
wirtschaftlichen Bedeutung des privaten Hans- und Grundbepp
ilicht genügend Rechnung' trägt und geeignet ist, zu Mißdeutung
und schiefen statistischen Urteilen zu führen. Die mit Beifall » '
genommenen Darlegungen sollen einem Beschluß der Versammw^
zufolge in Broschürenform veröffentlicht und auch in anderer PP
der Allgemeinheit zur Kenntnis gebracht werden. Hierauf JP1̂ .
Herr Stadtverordneter Sander über die Begünstigung von VaMst
nossenschaften. Dabei betonte der Vortragende, daß der pr"P.
Hausbesitz gegen Baugenossenschaften an sich nichts habe, wenn ,
Genossenschaften ans gleicher Grundlage 'vie der Privatmann ä®"',
nungen schaffen wollten. Da diese Banvereine aber unter dem -
wände, Kleinwohnungen für Minderbemittelte bauen zu wou
von Staat , Gemeinde und sonstigen Behörden Vergünstigungen
Geschenke beanspruchen und sich gleichwohl immer mehr dem
mittlerer und großer Wohnungen znwende», so müsse gegen °
unlautere Konkurrenz Front gemacht werden. Insbesondere ,
urteilte der Vortragende die vom Rate der Stadt Leipzig beschlo" j,
neue Begünstigung' der Bangenossenschastdes Mietervereins
Gewährung-von Bangeld und Darlehen zu 4P Prozent bis zur v „
von 85 Prozent des Bauwertes . Ans Vorschlag des Redners w' .
einstimmig eine Resolution angenommen, in welcher die voll
Gemeinden und anderen Behörden erfolgende» Begünstigungen ^
Baugenossenschaftenauf das schärfste verurteilt werden »nd ,
Vorstand ersucht wurde, diesen Beschluß in geeigneter Weise
zu verfolgen. Alsdann folgte noch eine lebhafte Anssprache P ((
Erfahrungen bei der Durchführung von Räumungsurteileu und > ,
die Stellungnahme des Armenamtes, lvenu zahlungsunfähige
ermittiert werden müssen.
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Feuerfest. Modern.
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Möbeltransport

Grosses Lagerhaus
für Hausrat aller Art,

Gepäck usw. Verpackungen
Man verlange illustrierten Prospekt und Tarif.

f,A.Letecbert,(Maden
Faulbrunnenstraße 10.

Billigste Bezugsquelle in Leder-Waren.

.1 )

Spezialität:
Handtaschen , Handkoffer , Portemonnaies,

Schulranzen , Rucksäcke usw.

^achöeckerei-Gejchüft
Franz Schäfer

Westend straße 38
empsichlt sich zur gewissenhaften Ausführung von Dachardeilen.

Mäßige Preise ::: Aufmerksame Bedienung. (305

Telocr .-Adr. »Fried «*

Gegr . 1865. Inhaber Adolf Llmbarth.
relcgr .Adr .-. Pietät*

Gegr . 1865.

wenn Sie eine
Wohnung zu ver¬
mieten haben die

Mletgesuehe
Ellenbogengasse 8 . FßFIISPr. 265 ~ Mauergasse 15.

Aeltestes Geschäft am Platze.
in der Wlesbad.
Bürger -Zeitung.

Größtes Lager Mitteldeutschlands In Holz - u. Metall-
Särgen . Leichentransporte nach allen Weltgegenden.
Eigene Leichenwagen und elegante Kranzwagen.

Lieferant des Vereins für Feuerbestattung.
Lieferant des Beamten Vereins.

S liefert in jedem Quantum, zumbiiligsten Tagespreis , frei Haus
Sedanstr , 5 Wj ^ Kz. Hohlllilin Telefon9 46

Reinhard Steib'f
MoiMrnsse9. — Fernsprecher 1868. 1

Baubeschläge
aller Art. $
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Dauerbrand -Oefen f
Herde . j

Türschliesser Sy*'™e. I
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der Petrus wüßte," der Träger des ganzen Werkes. Kurt
K r a a tz verleugnet nicht sein Talent , aus nichts etwas
wirkungsvolles zn machen. Wer in die Tangoprinzessin
geht wird lachen, ohne daß er notig hat viel über den
Geist und Inhalt des ganzen nachzudenken, und das ist doch
schließlich die Hauptsache. In der Tangoprinzessin sind so
ziemlich alle Mann an Bord . Es wird uns deshalb schwer
iverdcn, alle gebührend zu würdigen . Alle taten ihre volle
Schuldigkeit,' doch können wir nicht umhin den Damen
Petri , Richard und Bnrrö  eine besondere Anerken¬
nung auszusprechen. Auch die Herren P u scha che r, A m a n,
Eggers - Dechen  sind wacker am Posten gewesen. Die
Tangoprinzessin dürfte wohl noch lange den Spielplan be¬
herrschen,' doch haben wir mit großer Befriedigung be¬
merkt, daß die Kinokönigin zur Abwechslungwieder in die
Räume Walhallas eingetreten ist, und hoffentlich noch oft
auftreten wird . Die Ausstattung und die Kostümierung ist
sehr stilgerecht und reichhaltig und trägt nicht wenig zn dem
Erfolg dieser Operette bei. Die Spielleitung durch Herrn
Aman hat sich ivie immer gut bewährt . S . H.

„Die edcale Gattin ." Operette in drei Akten
von Jul . B r a m m c r und Alfred G r tt n w a l d. Musik
von Franz Lehar.

Mit dieser Operette dürfte die Direktion des Kur-
Theaters wohl einen sehr glücklichen Griff getan haben.
Lehar, der unerschöpfliche Komponist, hat bei dieser Operette
sehr häufig den operettenhaften Rahmen verlassen und sich
ans das Genre der Spieloper begeben,' der Inhalt , daß eine
ideale Gattin die Liebe ihres Mannes in der Gestalt ihrer
eignen Schwester wiedergewinnen will, bietet ein sehr schö¬
nes und dankbares Liebretto. Dazu die wirkungsvolle und
besonders im zweiten Akte sich dramatisch gestaltende Musik
ergeben ein vollauf befriedigendes Werk. Gespielt und ge¬
sungen wurde von den Künstlern fast ohne Ausnahme sehr-
gut. Die Trägerin der Hauptrolle , Fräulein Barrö,  war
vorzüglich disponiert und hat sich selbst übcrtroffen . Ebenso
Fräulein Petri,  ivclche eine reizende Bühnenerscheinung,
ihren musikalischen Part vorzüglich durchführte. Herr-
Egge  r s - D c che n , Herr A m a n , Herr P u scha che r,
Herr Hab eck, den wir wieder einmal begrüßen durften,
trugen zum Erfolge des Abends bei. Ans die Einzcl-
leistnngen, sowohl auch auf die einzelnen Gesangs-
nnmmern kommen wir demnächst zurück. Nicht unerwähnt
dürfen wir die sehr schöne Inszenierung und Ausstattung,
und besonders das Bild im 2. Akt lauf der Veranda ) lassen.
Regie durch Herrn Aman und die energische Leitung des
Orchesters durch Kapellmeister Hermann verdienen alle An¬
erkennung , was dadurch bestätigt wurde, daß er heraus¬
gerufen wurde. S . H.

Mochenspielplane.
* K ö n i g l. T h e a t e r. (Spielplan vom 1(i.—38. Mai .)

Sonntag , bei aufgeh. Ab.: „Parsifal ". Ans. 8 Uhr. Montag,
Ab. A.: „Pygmalion ". Ans. 7 Uhr. Dienstag , bei aufgeh.
Ab.: „Parsifal ". Ans. 6 Uhr. Mittwoch, bei aufgeh. Ab. Auf
Allerhöchsten Befehl : „Die Journalisten ". „Conrad Bolz":
Herr Earl Elewing von: Kgl. Schauspielhaus in Berlin
a. G. Ans. 7.80 llhr . Donnerstag , bei aufgeh. Ab. Auf
Allerhöchsten Befehl: „Lohengrin". Lohengrin : Herr Kam¬
mersänger Walter Kirchhofs von der Kgl. Oper in Berlin
a. G. Ans. 7 Uhr. Freitag , bei aufgeh. Ab. Auf Allerhöchsten
Befehl : „Der Richter von Zalamea ". Ans. 7.30 Uhr. Sams¬
tag, bei aufgeh. Ab. Auf Allerhöchsten Befehl : „Don Juan ".
Don Juan : Herr Kammersänger John Forscll aus Stock¬
holm. Ans. 7 Uhr. Sonntag , bei aufgeh. Ab. Zlnf Aller¬
höchsten Befehl: „Robert und Bertram ". Ans. 7.30 Uhr.
Montag , bei ausgeh. Ab. Auf Allerhöchsten Befehl : „Oberon".
Oberon : Frau Birgitt Engell von der Kgl. Oper in Berlin
a. G. Ans. 7.30 Uhr.

* R e sid en zth e at er . (Spielplan vom 10.—17. Mai .)
Sonntag : „Als ich noch im Flügelkleide". Montag : „Kcan".
Dienstag : „Als ich noch im Flügelkleide". Mittwoch: „Die
Generalsecke". Donnerstag : „Als ich noch im Flügelkleide".
Freitag : „Die spanische Fliege". Samstag : Leila. „Die
ferne Prinzessin". Abschiedssouper. Sonntag : „Als ich noch
im Flügelkleide".

* Thalia - Theater,  modernes Lichtspielhaus, Kirch-
gassc 72. (Wochenspielplan.) Samstag , den 0. bis Freitag,
den 15. Mai : „Die Mitternachtssonne ", Drama in vier
Akten. Nordischer Knnstsilm. — Mittwoch, den 13. bis
Dienstag , den 10. Mai : „Der Kaiser im T .-T ." historischer
Film , unser Kaiser vom 1. Lebensjahre , ah.

iSotiiMisifgsigesiieii ©«
Tie Adressen von nachstehenden WohnnngSgesuchen werden

unseren Mitgliedern in der Geschäftsstelle angegeben. Noch nicht
angemeldete freie oder gekündigte Wohnungen wolle man sofort
anmelden.
3 Z.-W., aus sos. oder Juli , etwa 500—550 M. 608
2—3 Z.-W., in freier Lage, ans Juli . 601
2—3 Z.-W., Tannusstr., Luisenstr. od. nahe Kurv.,a. Jnli . 603
3 Z.-W., mögl. m. Garten n. Bad, in Bicrstadt od. Sonnenberg.604
Mod. 3—4 Z.-W. in best. gut. Hause u. freier Lage auf

15. Juni von einz. Dame 612
1—2 möbl. Zimmer zum Kurgebranch 613
Möbl. Zim. nahe Kochbrunnen und Kurhaus 614
2 möbl. Zimmer zum Kurgebrauch 618
Möbl. Z. mit 2 Betten nahe Markt , Luisen- u. Fried¬

richstraße auf bald 616
3 Z.-W. ca. 780 Jl  auf Juli 617

*

Wlietgesuehe.
Schriftliche Angebote wolle man an die Geschäftsstelle ein¬

reichen.
2 mal 2 Z.-W., in einem Hanse, und aus einem Gang, inmitten

der Stadt , 1. od. 2. Stock, ans Oktober. WO 7363
5- 6 Z.-W., etwa 1000- 1200 M., Sonnen,' ., a. Okt. WO 7364
3 Z.-W., in freier Lage, und gutem Hause, 1. oder 2. Stock,

aus Oktober. wo 7367
5—6 Z.-W., mit Bad n. elektr. Licht, mögl. Heiz., etwa 1600

bis 2000 M., nahe Hauvtbhs. od. Adolfsh., a. Okt. WO 7368
Herrschaft!. 6—7 Z.-W., od. Billa , mit allen Einrichtungen der

Neuzeit, Zentralheiz., Warmwasser, Antogarage, etwa 3500
bis 4000 M., aus Juli oder Oktober. v  7369

3—5 Z.-W., Rheinstr., Taunusstr , Emser- oder Weißenbnrgstr.,
etwa 1000 M. aus"Oktober . WO 7372

4 5 Z.-W., etwa 1000 M., ans Juli . WO 7373
8—9 Z.-W., etwa 2800 M., a. Juli od. Okt. WO 7375
6 Z.-W., etwa 1200- 1500 M., nahe Realrefornighmnasinm aus

Oktober. WO 7378
Herrschaft!. 4 Z.-W., evtl, mit Zentralheizung, in freier Lage

aus Oktober. wo 7379
3—4 Z.-W., etwa 6—800 M., aus Oktober. WO 7380
4- 5 Z.-W., etwa 1500 - 2000 M., a. Oktober. WO 7382
4 Z.-W., etwa 1000—1200 M., nahe Dambachtal u. Nerotal,

aus September. WO 7383
4—6 Z.-W., Billa oder Landhaus, nicht ausgeschl. IV 7385

Landhaus, bis 25 000 M., zn kaufen gesucht. L 7384
Herrschaft!. 6 Z.-W., etwa 3000 M., aus Okt. WO 7388
6 Z.-W., etwa 1500- 1600 M., part . od. 1. od. 2. Stock, nicht

in der Gegend von Kirchen aus Juni . wo 7391
7 Z.-W., mit Garten, etwa 2500—2800 M . ^ W 7392
3 4 Z.-W., in Bahnhofsgegendans Juli . ' W' i 7393
3—4 Z.-W., mit Heiz., aus 'Juli od. Oktober. W1 7396
Sonnige 3 Z.-W., evtl, elektr. Licht, In ruh. bess. Hause,

in vornehmer, freier Lage, 1. oder 2. Stock, von alt. kinderl.
Ehepaar, ans Oktober, bis 600 M. Miete. WO 7400

4—5 Z.-W., m. Heiz., 1. od. 2. St ., im Kurviertel, ans Oktober.
WO 7404

Möbl. Wohn, von 5 Z., darunter 3 Schlafz, mit Silber , Wäsche
und Porzellan, mögt. m. Zentralh. u. eleg. Ausst. MW 7405

'Xtf 'Mm .'»?' mit od ohne Pens. v. 28. Mai ab ans1 Man.
all ?Bllvi gef. Angeb. Ulbrich, Metz» Rosenstr. 19

Schulz &Schalles
Telefon No. 324  Wiesbaden Rheins '‘rasse  ™

Tapeten :: Linoleum Wandstoffe
-^ = Wachstuch Cocosmatten=====
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Nrampsabrrn
geschwollen. Beinen,verdickte»
und schwachen Gelenken sind
meine ans allerbestem Ma¬
terial hcrgcstellten nahtlosen

Gummistrümpfe
unentbehrlich. Sie sind porös,
leicht und sehr dauerhaft
und geben einen, festen, an¬

genehmen Halt.

P. A. Stirn Itnchf.
Inh Max Helffrich
Taunusftraße 2.

Telefon 227. Telefon 6527.

Mollen Sie
Ihr seitheriges Abonnement zu Ihren
Gunsten ändern, so geben Sie
Ihr Trottoir, Torfahrt, Hof nsw.
dem Inhaber des

Denen Trottoir-
Keinigungs Gescbästs
Milbelm filcker
Bureau: Kleine Schwalbacherstr. 8.

Wanzen
icbst Brut werden garantiert nur durch
unsere Ausräucherungen vertilgt.

Preis billigst.
Ohne grosse Umstände!

Wirkung verblüffend.
Ferner :

Sä rtilcho Desinfektion v.
Sterbe - «. Krankenzimm.

Lehmann’s
Desinfektions-Institut,

Heitmundstrass * 27.
Fernsprecher 2282.

Ia Blwlssen(inrtenkies
liefert je nach Menge in Körben und
Säcken von 70 Pf . an, lose in Karren
von 58 Pf . an und in 1/1 u . 1j2 Waggons
von 48 Pf . an per Zentner frei Haus

bezw . Garten

L.RETTERMAV ER.Hof SpetÜteur
Nikolasstrasse 5. — Telephon 2376.

(Wiederverkäufern Rabatt .}

Alle Hausbesitzer
sparen Geld , wenn Sie bei Reparaturen an

Rolläden erst die Preise bei mir einholen . ::
Garantie für gute Arbeit und billige Preise.

Josef Schott,

Eingfreie Tapeten
Lincrusia und Lincrusta - Imitation
- zu den billigsten Preisen -
Ipan rniprlnirb Bismarckring 37Jean rrienriCH Ecke Hermannstr.

Telefon 1478.

Den besonderen Verhältnissen der Hausbesitzer Rechnung
tragend biete ich in meiner Abteilung

Gelegenheitskäufe : : Tapeten
zu ganz besonders vorteilhaften Preisen an.

Beispielsweise : Tapeten im regul . Preis von 38Pfg.
schon zu 20 Pf. die Rolle in einwandfreier Ware.

Georg Diez , Tapetenhaus
Telefon 3025 — Luisenplatz 4

Fenster- und
Türensabrik G.Ubrich

Gartenfeldstrafte 25 — Telephon 4243.

Spezialität: AnsertiWgm  Stumpf« Resvrnl-Schiebtsenjitt.

Gegen(Hasset- and lians-
HaltpfliditschiMen

sollte sich jeder Hausbesitzer versichern.
Vereinsmitglieder erhalten bedeutende
Vergünstigungen und bitten wir, Anträge
an die Geschäftsstelle des Vereins , Luisen¬
straße 19, gelangen zu lassen . Es erfolgt auf
Wunsch Besuch durch einen Beamten desVereins.

/Empfehle mich im Anfertigen
IS von Kostümenu. Mänteln von
^ 70 Mk.an, Fasson von 30 DP. an
Garantie für beste Ausarbeitung
- ■■ und tadellosen Sitz .

Peter Alt»Dcunen-Schneider
Hirschgraben 14, Part.

ArteMiistt
Gartenmöbel, Zier- und Schutzge¬
länder jeder Art, in gcsch. n. Natur
holz, Turnger., Blnment., Wasch-,
Baum- und Rosenpfähle, Draht¬
zäune sowie alle in das Fach ein¬

schlagenden Arbci cn.
:: Alle Reparaturen::

peter Debus
Bliicherstraße 14 II

Gelben
Gartcnkics
Grubensand, Rheinsand

und Rheinkies
kaufen Sic direkt und am billigsten

von der

Sanlipiie ASiilsshiiht
Inh. Jakob Beckel Wwe.

Telefon 208

Billige Tapeten!
Neueste Muster in großer Auswahl
Natural-Tapeten von 15 Pf . an
Blunien-Tapcten von 20 Pf. an
Gold-Tapeten . von 25 Pf. an

In besseren Tapeten empfehle meine

3Spezialkarten 19H
Victoria Luise
Liebfranenkarto
Kunst für Bürgerheim

Carl August Wagner
Rheinstr. 65, neben Rest. Wies.

Fernsprecher 3377.

1Partie Kachelöfen
u Teil mit Rießner

und Hirzenhainer Ein¬
satzöfen , transportabel
gesetzt , in v rschied.
Farben u.Zeichnungen
äußerst billig zu ver¬

kaufen.

Adam Schädel
Scharnhorststr. 16

Telefon 4265

Rolladen-Reparaturen
aller Art führt ans:

A. Birk , Schreinermcister,
Jahnstr. 4 p., Telefon 4435



Rennen zu Wiesbaden
Dienstag , den 12. Mai :: Freitag , den 15. Mai

nachmittags 3 Uhr.

WnWjik»SS -
Eisenblech, Kchrichlbiitten
mit Blechdeckel stets vorrätig

zu den billigsten Preisen
Wilhelm Blum, Schlosserei,
ständiges Lager erstklassiger

Türschließer
Bleichstrasze 40. Tel . 4240.

Ankauf
v altem Eisen ,Metall,Lumpen,
Gummi,NeuinchabfiUe,Papicr
sin Garantie des Einst.), Jlaschcn
und Haieufellen bei

Wilhelm Kieres
Althandlung

Wellriystr. 31». — Tel . 1»34.

Achtung!
Wer gute streich fertige

Ölfarben , Lackfarben,
Bernsteinlacke , Eopal-
lacke , Möb - llacke , Mat¬
tierung,Polituren ,sowie
Parkett -Wachs n.Stahl-
fpäne benötigt, kauft mir
21 Mauergasse 21 bei

Georg Rörig
Farbwarengefchäft.

dl8 . Beste und billigste
Bezugsquelle sämt¬
licher Farbwaren.

8ie ihre freiverdenden unck ge¬
kündigten  Wohnungen sofort
in der Geschäftsstelle an, damit
wir sie den Wohnungssuchenden
empfehlen können . = = == =

Melden

Superior
der wetterfeste billige Anstrich für
Fassaden, Treppenhäuseru. s. w.

Das Neueste für 1914,
Alleinvertretung für Wiesbaden

und Umgegend bei

H.HasslerV»Ä '-
Tüncher - u . LaKierergeschäft

Renovicrinig ganzer Wohnungen
nach vorherigem Kosten anschlag
—— —— Kalilöscherei ° ■■■

H . Stritter
Spezialgcschlistf. Cacheu.farbtn

öQalramTtraße 18
fernfprecber 2429
Spezialität: fußbodonlack
— steinhart über Nacht. —

Lieferant erster Hotels.
Stak lpäne , Macbs , Polituren
Sürltenwaren , Pinsel etc . eie.

. Fabrikpreise. Fachmann.Bedieilnng

InstDllations-fiescliBft
für elektr. Licht, Kraft- und Klingelanlagen

städt. konzessioniert

Wilhelm Behrens
Jahnstrasse 2. Telephon 2540.

PapieroDEdlle
Akten , Briefe u Bücher unter

Garantie des Einstamp'ens,
altes Eisen , Metalle , Lumpen,

Knochen , Gummi usw.
kaufe zu höchsten Preisen
und lasse im Hause abholen

Ph. Lied &Sohn
Adlerstraße 31 , Tel. 2691

Kl.Schwalbacherstr .4,Tel .l883

Lieferanten- und Handwerker-Adresfentafel
Unter dieser Rubrik kostet die Zeile für ein ganzes Jahr nur1 Mark monatlich

Bden-unS Wükidjilettk«.
> «■«iE( HHi» aaBDUE«» 9a < •EiooBBuaaBaisBaKiBKKKaixaiDOBa«
Fr . Lantz, Albrechtstraße26. Tel 444.

Mskttisses«-SPeißlkreik«. j

Fsrie»»»dLsike. - SMeiitt«.Möbtlillflemdr«»! \A JL Kl#Marktstr.6-Farben-,A.SlMZavir.Lack,und Kitt-Fabrik.
Drogerie RooS,Metzgergaffe5Tel. 2149.

Adrian , I & G., Bahnhvfstratze 6.
Speditionsgesellschaft , Adolfstraße 1.

Georg Kühn, Kirchqasse 9.
Rudolf Mayer , Nerostr. 29. Tel. 2393. j Fsslimss vs»gtiissflc». !Mcher-,L»ckitttt-u.Stlllklltellrgeschiift!

Schlöffet- j
Rud . Mayer , Nerostraße 29.

M ^ Sademrst̂ 'ria
GramatzkiLOHlemacher,Westendstr.32.
Nik. Schnell , Blücherstraße 18, Part.

Bert»» de» H«i». und « rundbesitzer-Berein» E. B. (Geschäftsstelle: Luisenstr. IS) in Wiesbaden. - Berantw. Redakteur Direktor« . Lramer
in Wiesbaden. Druck der Buchdruckerei Hermann Rauch, Friedrichstrabe80.
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